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Niederschrift Mitgliederversammlung  
des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz  

am 07.11.2005 in Bingen 
 

Beginn: 10.15 Uhr 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: s. besondere Anwesenheitsliste der elektronischen 
 Registrierung. 

Zahl der vertretenen Stimmen: 10.15 Uhr: 50,01 % 
 10.30 Uhr: 70,21 % 
 Am Schluss der Registrierung um 11.08: 71,80 % 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit 

2. Grußworte 

a) Karl-Peter Bruch, Staatsminister, Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-
Pfalz 

b) Friedel Grützmacher, MdL, Vizepräsidentin des Landtages Rheinland-Pfalz 

c) Dr. Christoph Böhr, MdL, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion 

d) Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied; Deutscher Städte- und 
Gemeindebund, Berlin 

e) Birgit Collin-Langen, Oberbürgermeisterin der Stadt Bingen 

3. Jahresrechnung 2004 

a) Prüfungsberichte 

- Zweckbetrieb 

- Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb  

b) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung 
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4. Verfahrensordnung Wahlen; Fortschreibung 

5. Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz: 
Aufbruch zu neuen Ufern oder „alter Wein in neuen Schläuchen?“ 

6. Aussprache 

7. Schlusswort  
 

 

1. – Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit, 

Bm und BmSt Heijo Höfer: 

„Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehr geehrte Ehrengäste, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

ich eröffne die Mitgliederversammlung 2005 des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-

Pfalz und heiße Sie alle herzlich willkommen. 

Mit Ihrer Teilnahme, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigen Sie, dass Ihnen die 

kommunale Familie wichtig ist. Bei unseren Mitgliederversammlungen machen wir traditionell 

deutlich, welche Erwartungen wir an die Politik insgesamt und an die Landesregierung im 

Besonderen haben. Gleichzeitig ist es aber auch Gelegenheit, sich im eigenen Verband aus-

einanderzusetzen, neue Strukturen zu diskutieren und eine Standortbestimmung vorzuneh-

men. Deshalb darf ich zunächst sehr herzlich unsere Ehrengäste begrüßen und willkommen 

heißen. Unserer Gästeliste können Sie entnehmen, wer dankenswerter Weise an unserer 

Mitgliederversammlung teilnimmt und da ist uns schon gleich ein Fehler passiert, denn die 

anwesenden Damen und Herren der SPD-Landtagsfraktion sind auf der Gästeliste nicht 

ausgewiesen, aber selbstverständlich zahlreich im Saal. Ich bitte, diesen Lapsus zu ent-

schuldigen. Sie sind natürlich besonders herzlich willkommen. 

Ich freue mich sehr über die Anwesenheit des Ministers des Innern und für Sport des Landes 

Rheinland-Pfalz, Herrn Karl Peter Bruch und über seine Bereitschaft, ein Grußwort zu spre-

chen. Mit ihm begrüße ich auch die Vertreter der Ministerien. 

Sehr geehrter Herr Staatsminister Bruch, Sie kommen in Vertretung unseres Ministerpräsi-

denten Kurt Beck, der auf Grund dringender Termine in Berlin leider nicht persönlich zu un-

serer Versammlung kommen kann. Wir haben gerade in diesen Tagen für seine Absage viel 

Verständnis und wünschen ihm eine glückliche Hand auf der Berliner Bühne. 
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Ich heiße willkommen alle Damen und Herren Abgeordneten des Europaparlamentes, des 

Deutschen Bundestages und des Landtages von Rheinland-Pfalz. Die Vizepräsidentin des 

Landtages, Frau Friedel Grützmacher, und der Fraktionsvorsitzende der CDU-

Landtagsfraktion, Herr Dr. Christoph Böhr, werden ebenfalls Grußworte entrichten, wofür ich 

ihnen schon jetzt danke. 

Ich begrüße sehr herzlich, stellvertretend für alle anwesenden Vertreter der übrigen Landes- 

und Bundesbehörden, die Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Frau 

Dolores Schneider-Pauly. Ich freue mich, dass Sie als Vertreterin der Aufsichtsbehörde der 

Kommunen an unserer Mitgliederversammlung teilnehmen. 

Für die Gerichtsbarkeit unseres Landes begrüße ich sehr herzlich den Präsidenten des O-

berverwaltungsgerichtes Rheinland-Pfalz Herrn Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer. Die Recht-

sprechung hat erheblichen Einfluss auf die tägliche Arbeit unserer Verwaltungen. Wir spüren, 

dass sich die Gerichte in weiten Teilen in unsere Situation hineinversetzen, was die Kommu-

nikation zwischen Exekutive und Judikative deutlich verbessert. 

Der Landesrechnungshof wird vertreten durch seine Vizepräsidentin, Frau Gabriele Binz. 

Auch Ihnen, Frau Binz, ein herzliches Willkommen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich, dass das Geschäftsführende Präsi-

dialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Herr Dr. Gerd Landsberg, aus 

Berlin zu uns gekommen ist, er wird ebenfalls ein Grußwort sprechen und uns Neues aus der 

Hauptstadt berichten können. 

Dankbar bin ich der Stadt Bingen und ihrer Oberbürgermeisterin, Frau Birgit Collin-Langen, 

dass wir wieder in diesem schönen Rhein-Nahe-Zentrum tagen dürfen. Es war und ist ein 

guter Platz für unsere Versammlungen. 

Mein Gruß gilt auch den anwesenden Repräsentanten des rheinland-pfälzischen Landkreis-

tages und des Städtetages, den Herren Burkhard Müller und Prof. Dr. Gunnar Schwarting. 

Gerade in der vor uns liegenden Zeit wird es ganz entscheidend darauf ankommen, dass die 

drei kommunalen Spitzenverbände in geschlossener Formation auftreten. 

Wichtig für unsere Arbeit sind auch die übrigen kommunalen Verbände sowie die Gewerk-

schaften, die Versorgungskassen, die Kommunalversicherungen und die Fachverbände, 

deren Vertreterinnen und Vertreter ich ebenfalls sehr herzlich willkommen heiße. 

Herzlich begrüße ich die Vertreter der Kammern und der Wirtschaft, der Forst- und Landwirt-

schaft, sowie der Hochschulen. Ich darf ganz besonders Herrn Günter Schartz von der 

Landwirtschaftskammer begrüßen, ich freue mich sehr, dass er heute gekommen ist. 
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Auch die zahlreichen Repräsentantinnen und Repräsentanten der mit dem Gemeinde- und 

Städtebund zusammenarbeitenden Unternehmen darf ich ganz herzlich begrüßen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auch die Medien und die Verlage willkommen 

heißen, auf die wir bei der Erfüllung unserer Aufgaben als Verband, aber auch als jedes ein-

zelne Mitglied, stark angewiesen sind und die über uns durchaus positiv berichten. 

Vorab möchte ich allen, die seit der Mitgliederversammlung 2004 gewählt, ernannt oder in 

irgendeine Funktion bestellt worden sind, sehr herzlich gratulieren, auch allen Kolleginnen 

und Kollegen und Teilnehmern, die in dieser Zeit einen runden Geburtstag hatten. 

Meine Damen und Herren, zunächst zur Feststellung der Tagesordnung. Sie liegt Ihnen vor 

und ich hoffe, dass Sie damit einverstanden sind. Weiterhin ist die Beschlussfähigkeit festzu-

stellen. Ich habe Nachricht erhalten, dass derzeit etwa 56 % aller stimmberechtigten Mitglie-

der registriert sind. Damit haben wir die magische Schwelle von 50,01 % überschritten und 

sind bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Konferenz beschlussfähig. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor einem Jahr wurde ich zusammen mit meinem 

Kollegen Winfried Manns erstmals an die Spitze unseres Verbandes gewählt. Es läge jetzt 

nahe, einen detaillierten Bericht über diese Zeit abzugeben, vor allen Dingen, da viel passiert 

ist und auch weil die Landtagswahlen unmittelbar bevorstehen. Da ich aber in unserer Mit-

gliederzeitschrift alle zwei Monate über aktuelle Entwicklungen berichte und erfahren habe, 

dass diese Kolumne mit Interesse gelesen wird, möchte ich heute auf Einzelheiten weitge-

hend verzichten. An den Anfang meiner Bemerkungen will ich stellen, dass ich beim Ge-

meinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowohl im Vorstand als auch in der Geschäftsstelle 

Kolleginnen und Kollegen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angetroffen habe, die hel-

fen, eine Vorsitzendentätigkeit sehr erfreulich zu gestalten. Insbesondere die Zusammenar-

beit mit dem alternierenden Vorsitzenden Winfried Manns und unserem Verbandsdirektor 

Reimer Steenbock ist hervorragend. Hinter vorgehaltener Hand wurde ja vor einem Jahr 

scherzhaft gemutmaßt, wie wir drei uns wohl vertragen würden. Ich kann nur sagen: Prima. 

Auf der politischen Ebene macht mir allerdings ein wenig Sorge, dass wir uns manchmal 

misstrauisch gegenüberstehen. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt ‚Vertrauen ist die 

Summe vieler guter Begegnungen’. Ich persönlich durfte in diesem Jahr schon mehrfach 

solche guten Begegnungen erleben, so das ich grundsätzlich positiv gestimmt bin. 

Wir haben in diesem Jahr u.a. zwei wichtige Gesetze, nämlich die bessere und frühere För-

derung und Betreuung der Kindergartenkinder sowie das Konnexitätsausführungsgesetz auf 

den Weg gebracht. Zwar nach anfänglichen Schwierigkeiten, aber letztendlich im Einver-

nehmen. Andere wichtige Gesetze wie die Änderung des KAG in Bezug auf die wiederkeh-

renden Beiträge stehen unmittelbar vor ihrem in unseren Augen guten Abschluss. Die her-
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vorragende Unterstützung durch das Innenministerium mit Herrn Staatsminister Karl Peter 

Bruch und Herrn Staatssekretär Hendrik Hering an der Spitze möchte ich ausdrücklich er-

wähnen und mich auch dafür bedanken. Auch die Zusammenarbeit im Kommunalen Rat 

erlebe ich als pragmatisch und zielorientiert und damit als wohltuend. Natürlich verläuft nicht 

alles im Sinne des Gemeinde- und Städtebundes und der anderen kommunalen Spitzenver-

bände, aber ich denke, das ist normal und sollte die gegenseitigen Beziehungen nicht be-

lasten. Auch das manchmal ertönende Kriegsgeschrei sollte man nicht überbewerten. 

Zu den kommunalen Finanzen brauche ich nicht viel zu sagen. Im Zuge der Koalitionsver-

handlungen in Berlin wird immer deutlicher, dass alle drei Säulen unseres Staates 

- Bund, Länder und Kommunen – auf sehr wackligen finanziellen Füßen stehen. Von töner-

nen Füßen zu reden, wäre sicher schon zu optimistisch. Ob wir stark genug sind, Wege aus 

diesem Dilemma zu finden, wird die nähere Zukunft zeigen. Ich persönlich bin allerdings 

skeptisch. 

Sicher erwarten Sie heute von mir etwas zur Verwaltungsreform. Vor allem, weil der Haupt-

redner des heutigen Tages, Herr Prof. Dr. Johannes Dietlein von der Heinrich-Heine-

Universität Düsseldorf, auf unsere Bitten hin ein Gutachten erstellt hat, dessen erste Ergeb-

nisse er uns heute vorstellen wird. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Dietlein, ich begrüße Sie 

und heiße Sie ganz herzlich willkommen. 

Sie wissen, meine Damen und Herren, dass alle Parteien, aber auch unsere Schwesterver-

bände, der Landkreistag und der Städtetag, sich in unterschiedlichster Form über die zukünf-

tigen Strukturen unserer Verwaltung geäußert haben oder noch äußern werden. Der Ge-

meinde- und Städtebund hat diese Debatte nicht angestoßen, hält sie aber für notwendig 

und wird sich an ihr aktiv und konstruktiv beteiligen. Unser Positionspapier haben wir im 

Sommer vorgelegt. Wir wollen in erster Linie eine Reform der Verwaltungs- und Funktional-

struktur. Wenn sich daran eine Gebietsreform anschließen sollte, darf sie nur das Ergebnis 

der zuvor gewonnenen Erkenntnisse sein. Wir wollen selbst das Prinzip der gegenseitigen 

Achtung der kommunalen Ebenen untereinander einbringen und halten Freiwilligkeit, gepaart 

mit Anreizfunktionen, für ein probates Mittel, gute Erfolge zu erzielen. Parteipolitik, Ignoranz 

und Effekthascherei sind die denkbar schlechtesten Ratgeber in dieser Diskussion. 

Damit will ich meine Ausführungen beenden und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die 

Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung habe ich bereits festgestellt. Ein Hinweis noch: 

Wir haben unser Heft „Gemeinde und Stadt“, Oktober 2005, in zahlreichen Exemplaren auf 

die Tische gelegt. Nehmen Sie das Heft bitte mit, da auch einige interessante Beiträge drin-

stehen. 

Nun kommen wir zu den Grußworten. Herr Staatsminister Bruch, ich möchte Sie um Ihr 

Grußwort bitten. Vielen Dank.“ 
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2. – Grußworte 

a) Staatsminister Karl-Peter Bruch, Ministerium des Innern und für Sport: 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister und Vorsitzender Höfer, 

lieber Herr Manns, 

Sie haben vorhin etwas gesagt zur Zusammenarbeit. Sie treten bei mir immer auf wie 

‚Plüsch und Plum’ und zwar im besten Sinne des Wortes. Sie ergänzen sich offensichtlich 

und wenn der eine etwas Böses sagt, sagt der andere etwas Gutes. Das finde ich ganz toll. 

Herzlichen Dank dafür. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen die Grüße des Ministerpräsidenten 

überbringen und tue das gerne und nutze die Gelegenheit auch für mich selbst, heute dieses 

Grußwort zu reden. 

In der Vorbereitung hat man mir vorgegeben, ich möchte zu folgenden Punkten im Grußwort 

Stellung nehmen: ‚Zur Situation der Kommunen in Rheinland-Pfalz, zu wichtigen aktuellen 

landespolitischen Themen mit Ausfluss auf die kommunale Selbstverwaltung, zur Föderalis-

muskommission, zur Gemeindefinanzreform’, und das – bitteschön – in zehn Minuten. Das 

kann natürlich ein Minister. 

Ich lasse erst einmal weg, meine Damen und Herren, was der Ministerpräsident mir vorge-

tragen hat. Ich sollte jeden einzelnen persönlich begrüßen. Das tue ich schon einmal nicht, 

begrüße Sie und freue mich über die hohe Anzahl von Präsidenten, Professoren, Abgeord-

neten des Deutschen Bundestages, Europas und Landtages. 

Ich knüpfe an, wenn Sie gestatten, lieber Herr Höfer, an Ihr Wort von der ‚Misstrauenskultur’ 

an, ich nenne es eigentlich ‚Vertrauenskultur’, die wir haben müssen, um ein partnerschaftli-

ches Verständnis untereinander zu entwickeln. Ich persönlich denke, da soll man sich etwas 

zurückerinnern. Ich rede für die Zeit, in der ich Staatssekretär war und jetzt Minister, dass es 

uns eigentlich immer gelungen ist, in vielen gemeinsamen Gesprächen doch Entwicklungen 

voranzutreiben, die uns hier im Saal alle umgetrieben haben. Ich denke an nur ganz profane 

Dinge wie ‚ E-Government’ und solche Geschichten. Alles ‚schreckliche Erfahrungen’, die 

man da machen musste, mit Software und Schnittstellen und Landesdateninformation und 

ähnlichem mehr, Sie kennen das alles, ich brauche das nicht zu wiederholen. 

Sie haben angesprochen die Frage der finanziellen Situation der Kommunen. Jeder weiß, wir 

haben uns sehr intensiv auch im sehr kleinen Kreis unterhalten - zuletzt bei dem Konnexitäts- 

ausführungsgesetz - über die Frage, wie sieht das denn aus mit der finanziellen Grundausstat-

tung der Gemeinden und wie wollen wir das denn steuern. 
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Eines ist klar: Wir wissen alle, dass sich das Finanzierungsdefizit etwas erholt hat. Das 

macht uns ein wenig Hoffnung, es hilft uns aber nicht aus der allgemeinen Situation heraus, 

die wir in den Kommunen haben, auch im Land, auch im Bund. Mit einer Steuerquote von 

etwa 20 % werden wir gemeinsam diese drei Säulen, auf welche die Bürgerinnen und Bürger 

in diesem Lande angewiesen sind, nicht steuern können. Wir werden da mehr benötigen. 

Einfach weil wir alle diese Infrastruktur benötigen und ich denke, das wird ein Punkt sein, ich 

habe das auch – soweit ich das konnte – eingespeist über meine Verhandlungsposition. Ich 

denke, dass es der Christoph Böhr über seine auch gemacht hat, nämlich in der Frage, wie 

sieht es denn aus, wenn es denn in der Innenpolitik Einigung gibt über diese Fragen, wie 

sieht es denn aus, können wir das transportieren zu den Finanzpolitikern? Ich habe getan, 

was ich tun musste und habe darauf hingewiesen, Gernot Mittler sitzt ja mit in dieser Kom-

mission, zumindest in der Unterkommission, und auch in den Gesprächen der A-Gruppe 

drin, ich denke, dass das angekommen ist, dass wir nicht mehr hinnehmen können, dass wir 

Verluste haben in den Kommunen durch Gesetzgebung des Bundes in Europa und auch der 

Länder, sondern wir müssen schauen, dass wir hier gemeinsam nach vorne kommen. Die 

Kassenergebnisse und die ganz wunderbaren aktuellen Gewerbesteuerzahlen lasse ich mal 

weg, weil sie uns im Moment nur punktuell ein bisschen zufriedener machen, aber nicht zu-

frieden in dem Sinne, was vor uns liegt. Nämlich dass wir einen Schuldenstand vor uns her-

schieben, der exorbitant ist und dass wir uns einfach für die Zukunft positionieren müssen. 

Ich sage das auch deswegen, weil wir uns gerade im Bereich des Konnexitätsausführungs-

gesetzes über die Frage unterhalten haben: ‚Müssen wir nicht die Situation der Kommunen 

noch einmal beleuchten unter dem Gesichtspunkt was ist denn notwendig für die grundle-

gende Finanzausstattung’. Ich habe zugesichert, dem Heijo Höfer wie auch dem Winfried 

Manns, dass ich dazu ein paar Bemerkungen machen werde, wenn ich dazu in der Lage 

wäre zu irgendeinem Zeitpunkt. Ich wusste nicht, dass der Zeitpunkt so schnell kommt.  

Wir haben zwar den kommunalen Finanzausgleich. Ich sage ‚zwar’, weil es ein guter und 

richtiger Schritt war, aber weil von Seiten der Kommunen gesagt wird, das war gut, das habt 

ihr gut gemacht, aber wir brauchen mehr. Wir haben den kommunalen Finanzausgleich fest-

geschrieben, wir haben den Stabilisierungsfonds festgeschrieben und wir haben das Konne-

xitätsprinzip mit großen Schwierigkeiten innerhalb der Enquête im Endeffekt verankert. Wir 

sind nun gezwungen, das Konnexitätsausführungsgesetz, das wir morgen noch einmal im 

Kommunalen Rat haben, auch entsprechend auszubauen. Ich sage dazu noch ein paar Be-

merkungen, wie ich persönlich dieses Gesetz verstehe, denke aber auch große Teile der 

Landesregierung. 

Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir im Bereich des Bürokratieabbaus 

viel gemeinsam getan haben. Wenn ich daran denke, welche Verordnungen und Ausfüh-
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rungsbestimmungen wir alle weggeschoben haben und welche Zahlen wir heute haben, wir 

haben heute noch von den Verwaltungsvorschriften 385 von früher einmal über 800, dann ist 

das eine wunderbare Sache. Es hilft uns jedoch nur punktuell in dem Bereich, der uns be-

sondere Sorgen macht, nämlich in der Frage der Finanzen und der kommunalen Ausstat-

tung. Es geht eigentlich recht schnell, wenn ich die Verordnungen nehme und sage, die ha-

ben uns früher bei Entscheidungen gehemmt. Heute sage ich, Rheinland-Pfalz steht gut da, 

wenn es darum geht, Genehmigungsbescheide herauszugeben, wenn die Landkreise, die 

Kommunen dort Bescheide vorbereiten, dann geht das relativ schnell und das alles hat ei-

gentlich einen guten Stand. Es hat aber wenig zu tun mit der Frage, ‚wie sieht es denn aus, 

haben wir dadurch einen Spielraum im Bereich der kommunalen Finanzen gewonnen’. Dazu 

sage ich nachher noch ein Wort, weil ich immer wieder darum werbe, wenn ich sage, wir 

brauchen natürlich ein 2. Standardabbaugesetz. Wir haben ja ein erstes gemacht. Aber auch 

da gibt es die Illusion bei  vielen, man würde durch den Standardabbau noch mehr erreichen 

können. Ich sage, man muss es tun, muss immer wieder Standards überprüfen. Wir wissen 

aber auch, dass wir an die Grenzen stoßen, die uns durch Richterrecht – das ist dann Bür-

gerrecht, weil Bürger in bestimmten Bereichen ja ein Recht haben wollen und Richter ge-

sprochen haben -, dass wir Gemeindeunfallverband haben, dass wir Versicherungsfragen 

haben, die wir nicht lösen können und die wir auch nicht durch sog. wunderbare Standard-

abbauentwicklungen verändern können. Also von daher gesehen werbe ich einfach nur um 

eine rationale Betrachtung des Ganzen, um uns gegenseitig nicht zu überfordern bei diesen 

Diskussionen, weil es natürlich falsch gesagt ist ‚tu das, dann wird das passieren’. Wir wis-

sen alle, dass das eine gemeinsame Einstellung sein muss und die geht weiter bis in die 

Frage hinein, wie wird die Rechtsprechung mit bestimmten Entwicklungen umgehen. 

Ich möchte noch ein Wort sagen, da ich auch verschiedentlich angesprochen werde, wenn 

ich da durch Land marschiere: ‚Doppik’. Das wird ja dann alles besser und einfacher. 

Erst einmal wird es für die Kommunen in der Umsetzung eine große Anstrengung sein. Das 

wissen wir, das weiß ich, ich bin damit im Rahmen der Innenministerkonferenz beschäftigt 

seit 2001 gewesen, im Rahmen der Staatssekretärenkonferenzen und nunmehr als Minister. 

Es wird uns auch nicht helfen im Bereich, dass wir mehr Geld haben. Es wird nur eine etwas 

klarere Sicht der Dinge geben über die Frage ‚Was haben wir an Vermögen, was haben wir 

an Möglichkeiten, die es da gibt’. Ich sehe da nicht so viel, wie manche sich das vorstellen, 

Vermögen dann entsprechend locker zu machen, um es mal sehr salopp zu sagen, sondern 

einzusetzen für andere Zwecke. Es wird Klarheit bringen, aber es wird uns auch nicht – und 

so komme ich wieder zu dem existenziellen Punkt zurück – in der Frage der Verfügbarkeit 

von Finanzmasse und –rahmen weiterbringen. Es wird uns Klarheit bringen und große An-

strengung bedeuten. Ich bin jedoch der Meinung, wir müssen es machen, einfach weil es 
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nicht  nur dem Zeitgeist entspricht, sondern weil es notwendig ist, gegenüberzustellen, was 

haben wir an Passiva, was haben wir an Aktiva. Ich denke, das ist in Ordnung. Von daher 

gesehen meine ich, steht Rheinland-Pfalz mit seinen Kommunen nicht schlecht da. 

Etwas zur kommunalen Förderbilanz möchte ich noch bemerken, für welche ich direkt ver-

antwortlich bin. Ich habe mir einige Zahlen herausschreiben lassen. Sie wissen alle, ich 

brauche diese Zahlen hier vor diesem kundigen Publikum nicht zu wiederholen, möchte dies 

auch gar nicht tun. Wir haben trotz dieser Schwierigkeiten, welche wir auch im Landeshaus-

halt haben, wir liegen ja nicht weit weg von der Verfassungsgrenze, Investitionen und ent-

sprechenden Ausgaben haben wir versucht, die Verstätigung im Bereich der kommunalen 

Finanzen hinzukriegen in dem Beeich der Investitionen. Nach wie vor sind wir ein Land mit 

hohen Investitionen im Reigen der Bundesländer. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich 

dann versucht haben – auch durch Kreditaufnahme -, muss man ja klarerweise dazu sagen, 

diese Investitionen auch entsprechend zu stabilisieren. Ich denke mal, Förderung und der I-

Stock bleiben so wie sie sind, auch für 2006, das ist eine gute Nachricht für alle, die ja noch 

etwas in der Pipeline haben. Wir haben in der Konversion nicht nur gute Einstellungen. Wir 

hatten in Bonn einen Kongress. Bundesweit stehen wir als das einzige Land dar, welches mit 

sehr langfristigen Überlegungen auch langfristig Erfolge erzielt hat. Wir haben ja über 

10 Jahre Konversion hinter uns. 

Die Dorferneuerung wird ein weiterer unverzichtbarer Bestandteil sein. Das wird jeder, der 

hier im Saal ist und sich damit beschäftigt, unterschreiben, weil es weiter eine Menge an 

Entwicklungen und Investitionen in den Gemeinden bringt. 

Ich weiß, dass wir bei der Feuerwehr eine Entwicklung haben, die geprägt ist von einer Last 

von großen Schwerlastfahrzeugen oder großen Fahrzeugen, die wir finanzieren müssen, die 

wir mitfinanzieren wollen. Wir wollen aber weiterhin festhalten an der Prioritätenliste, die wir 

erstellt haben. Die Hessen machen es etwas anders, die schicken am Jahresende alles zu-

rück und sagen, es gibt nichts mehr. Es gibt keine – wenn man so will – Bugwelle, wir müs-

sen über diese Bugwelle und wollen diese Bugwelle auch gar nicht wegdiskutieren. Wir wer-

den uns aber darauf einrichten müssen. Wir geben ja auch das Geld aus der Feuerschutz-

steuer komplett weiter und geben auch noch etwas vom Investitionsstock dazu. Ich denke, 

dass wir diese Entwicklung weiter auch so betreiben können, wobei wir sehen müssen, wie 

ist das mit der interkommunalen Zusammenarbeit, das sieht gar nicht schlecht aus. Da gibt 

es gute Ansätze, wenn ich da in den Trierer Raum hineinsehe, da gibt es gute Ansätze, 

könnte man jedoch noch etwas weiterentwickeln. 

Sorge macht im Moment die Situation im Sportbereich, in den Sportstätten und insbesondere 

hier auch keine Neuigkeit: Der Bereich der Schwimmbäder. Hier versuchen wir oder versu-

che ich, zumindest im Moment, eine kleine Lösung – ich nenne sie mal für 2006 – und eine 
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Entwicklungsachse ab 2007 bei dem neuen Doppelhaushalt aufzubauen, da ich der Meinung 

bin, allein es auf Sportmittel zurückzuführen, wird uns nicht gelingen. Wir werden sehen 

müssen, was ist wichtig in dem Bereich, im Bereich Struktur, wo ein solches Bad - sei es 

kombiniert, sei es nicht kombiniert – für die Struktur notwendig ist und die dritte Säule mögli-

cherweise auch dann mal zu schauen, wie das im Konversionsbereich aussieht. 

Meine Damen und Herren, ich denke, mit dieser Entwicklung, die ich zumindest kurz skizzie-

ren wollte, will ich Ihnen klar machen, dass wir in dem Bereich uns jetzt auch weiterentwi-

ckeln sollen. Ich möchte noch eine Bemerkung zum ‚Konnexitätsprinzip’ und zu der Frage-

problematik ‚BUND und EU-Recht’. Wir haben uns – denke ich -, klar, es wird auf Bundes-

ebene so wie ich das sehe keine Konnexität geben, genauso wenig wie Europa das nicht tut, 

da wird uns einfach auferlegt ‚das habt Ihr umzusetzen’, und so werden wir es umsetzen 

müssen im Endeffekt. Wir haben uns im Ausführungsgesetz in einer guten Art und Weise mit 

unseren Problemen beschäftigt. Wir haben eine politische Einigung erzielt am 25.10.2005. 

Ich denke, dass die vom Kommunalen Rat morgen mitgetragen wird, hoffe es mir jedenfalls. 

Wir haben uns darauf verständigt, dass in Pflichtaufgaben die Standards erhöht werden wie 

es auch Ausdruck hier findet in der Konnexität. Wir haben eine Bagatellgrenze pro Einwoh-

ner verändert, jetzt 0,25 €. Wir haben für einen Mehrbelastungsausgleich versucht, eine Lö-

sung zu finden, die nachweisbar im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung auch 

klarzumachen ist, um möglicherweise da auch Missbrauch auf beiden Seiten zu verhindern. 

Ich denke, dass diese Entwicklung eigentlich – oder so formuliert: Ich brauche dieses Gesetz 

eigentlich nicht, da ich der Meinung bin, wir müssten uns vorher einigen. Aber wir brauchen 

natürlich das Gesetz für den Ernstfall, wenn wir uns nicht einigen können. Deswegen haben 

wir Formulierungen darin gefunden, die etwas mit ‚zeitnaher Erfüllung’ zu tun haben, von 

‚Aufgaben mit Überlegungen, wie sieht das aus mit dem sachlichen Zusammenhang’. All 

dies haben wir deutlicher formuliert und ich denke, es ist in Ordnung. 

Meine Damen und Herren, mit dieser Anwendung und mit dieser Entwicklung sehen Sie, 

dass die Landesregierung eine Meinung hat. Nämlich die Meinung, dass wir uns nur ge-

meinsam diesem Problem stellen können. Wir können nicht denken, das wird nur die Lan-

desregierung machen können, das können nur die Kommunen oder wie auch immer, son-

dern wir werden es gemeinsam tun. 

Ich möchte noch eine letzte Bemerkung machen, weil auch der Heijo Höfer darauf angespro-

chen wurde auf die Frage und mich Herr Winkler eben angesprochen hat, ich würde ja jetzt 

wohl den Sack aufmachen in der Frage der ‚Verwaltungsreform’ oder ‚Gebietsreform’. Ich 

stelle mit Schrecken fest, dass verschiedene Bürgermeister und Landräte offensichtlich jetzt 

in der Lage sind, neue Verwaltungsgebäude bauen zu wollen. Ich weiß ja nicht, welchen 

Hintergrund das manchmal hat, aber es gibt so I-Stock-Anträge wo ich mich frage, warum 
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werden die jetzt gerade gestellt. Rathaus muss verändert werden, größer werden, oder was 

auch immer. 

Also eines ist klar: Ich glaube, es ist durchgängig so durch alle Parteien im Parlament, die 

Erhaltung de Ortsgemeinden als Garant für die bürgernahen Entscheidungen wird unbestrit-

ten sein und ist bei uns unbestritten. Das bedeutet aber auch, dass sie darüber gesetzt eine 

Ebene brauchen, die wir Verbandsgemeinde nennen. Ich bin schon der Meinung, dass wir 

die Verbandsgemeinden brauchen, um die Kraft der Ortsgemeinden auch entsprechend dar-

stellen zu können, auch das ist klar und das meine ich ganz ernsthaft. Die Ortsgemeinden, 

das ist ja leicht gesagt und politisch wunderbar formuliert, sind halt eben das Rückgrat die-

ses Landes. Das ist so. Wir könnten niemals eine solche Entwicklung in den Gemeinden 

haben wie wir sie jetzt haben. Wenn ich mir anschaue was in der ‚Dorferneuerung’ passiert, 

was in ‚Konversionsgebieten’ passiert, was auch in ‚Stadtentwicklung’ passiert, die in weites-

ten Teilen vom Ehrenamt getragen sind. Aber das Ehrenamt braucht auch Hauptamt und 

deshalb sind wir der Meinung, brauchen wir auch diese gute Lösung, welche wir jetzt auch 

haben. Dass man Veränderung haben muss, sehe ich auch, ich denke jedoch – da sind wir 

uns einig -, das kann nur parteiübergreifend geschehen. Das kann nicht geschehen, indem 

ich apodiktisch verkünde: ‚Jetzt wird das und das abgeschafft und das und das verändert’. 

Dazu müssen wir sensibel sein, mit den Bürgerinnen und Bürgern und mit den Interessen 

umgehen, auch der regionalen Einbettung. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen ihre Ge-

meinde und wir brauchen die Gemeinden. Herzlichen Dank.“ 

Bm und BmSt Heijo Höfer: 

„Herr Staatsminister Bruch, ich danke Ihnen herzlich für das Grußwort und ich danke Ihnen 

auch dafür, dass Sie die problematische Finanzausstattung der Kommunen angesprochen 

haben, noch mal bekräftigt haben. Genauso wie wir anerkennen, dass auch Land und Bund 

finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Sie haben auch – und das war ganz wichtiger Aspekt 

Ihrer Rede – gesagt, dass Konnexitätsregelungen zunächst einmal einen politischen und nicht 

nur einen finanztechnisch mathematischen Hintergrund haben. Das ist auch für uns als Ver-

band eine ganz wichtige Aussage. 

Ich darf Ihnen sagen, dass mittlerweile 70 % unserer Mitglieder da sind, ich denke, das ist eine 

gute Quote für diese Mitgliederversammlung. Nun darf ich die Vizepräsidentin des Landtages, 

natürlich auch Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen, Frau Friedel Grützmacher, um das 

Grußwort für den Landtag bitten. 
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b) Friedel Grützmacher, MdL, Vizepräsidentin des Landetages Rheinland-Pfalz: 

„Sehr geehrter Herr Höfer, 
sehr geehrter Herr Manns, 
sehr geehrter Herr Bruch, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

zu Ihrer heutigen Mitgliederversammlung darf ich Ihnen als Vertreterin des rheinland-

pfälzischen Landtages die herzlichen Grüße von Landtagspräsident Christoph Grimm und 

aller meiner Abgeordnetenkolleginnen und –kollegen überbringen. 

Seit 58 Jahren vertritt der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz die Interessen der 

kreisangehörigen Gemeinden und Städte sowie der Verbandsgemeinden gegenüber dem 

Landtag, der Landesregierung und anderen Behörden und Institutionen. Inzwischen gehören 

2.293 Gemeinden und Städte sowie die 163 Verbandsgemeinden zu Ihrem kommunalen 

Spitzenverband. Zahlen, welche die konstruktive Arbeit des GStB belegen; denn, das muss 

man mal ausdrücklich sagen, schließlich ist die Mitgliedschaft freiwillig. 

Meine Damen und Herren, sehr gerne bin ich der Einladung zu Ihrer diesjährigen Mitglieder-

versammlung nachgekommen. Sie gibt mir die Gelegenheit, die Verbindung zwischen den 

Kommunen und dem Landtag besonders zu würdigen, denn die Arbeit der Kommunen ist 

sehr eng mit der des Landes verwoben. Dieses Verhältnis zwischen den beiden politischen 

Ebenen ist in unserem Bundesland schon seit Jahrzehnten von gegenseitigem Respekt und 

Vertrauen geprägt. Persönliche Wertschätzung ist die Basis der guten und auch doch meist 

harmonischen Beziehung zwischen dem Land und den Kommunen, eine Beziehung, die 

auch Konflikte, die naturgemäß nicht ausbleiben, aushält. Dies hat sich in der Vergangenheit 

bewährt und uns eine bürgernahe Politik möglich gemacht. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang nur einige Stichwörter nennen: Der Konsultationspro-

zess, den wir pflegen, um die Folgekosten von Gesetzen in einer Finanzausgleichskommis-

sion zu besprechen; der Kommunale Rat; der Beistandspakt und die Stabilitätsfonds, die 

eine verlässliche Kalkulation der kommunalen Einnahmen sicherstellen; und schließlich die 

begonnene Standardflexibilisierung, die die Kommunen schrittweise von bürokratischen Auf-

gaben und Kosten entlasten soll. 

Dadurch ist uns eine bürgernahe und effiziente Politik möglich, die ohne die enge Zusam-

menarbeit mit den Kommunen nicht zu erreichen wäre. Nur mit gemeinsamer Anstrengung 

kann die kommunale Selbstverwaltung funktionstüchtig sein und so die Bürgernähe unseres 

Staates sichern. Und wir im Landtag können nur dann eine erfolgreiche Politik betreiben, 

wenn wir in der Lage sind, die Vorstellungen der kommunalen Gebietskörperschaften und 

ihrer Verbände in unsere Entscheidungen mit einzubeziehen. Die kommunalen Spitzenver-
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bände sind daher sehr wichtige Gesprächspartner und unverzichtbar, denn Landespolitik ist 

letztendlich immer auch Kommunalpolitik. 

Die Kontakte zwischen dem GStB und dem Landtag sind nicht nur durch die unmittelbare 

räumliche Nachbarschaft am Deutschhausplatz in Mainz geprägt, sondern ebenso durch 

vielfältige enge persönliche Beziehungen. Denn die meisten Mitglieder des Landtages üben 

entweder ein kommunales Mandat oder ein lokales Ehrenamt z.B. als Ortsbürgermeister 

aus. Diese politische Erfahrung auf der kommunalen Ebene findet auch ihren steten Nieder-

schlag in der Arbeit des Parlamentes. 

Die eigenverantwortliche Gestaltung der Kommunen ist uns allen sehr wichtig. Wir sehen 

auch, dass diese allgemeine Gestaltung angesichts der stetig wachsenden Finanzierungslü-

cken immer enger, immer schwieriger werden. 

Die wichtigste Herausforderung der Kommunen ist es, die aktuellen sozialen Aufgaben zu 

bewältigen. Damit es nicht zu einer Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung und der  

Unabhängigkeit der Gebietskörper kommt, haben wir, d.h. der Landtag, Strukturreformen 

eingeleitet mit dem Ziel, dass davon eine positive Wirkung auf die Haushalte unserer rhein-

land-pfälzischen Kommunen ausgehen wird. 

Die Enquête-Kommission ‚Kommunen’, die im Juni 2002 mit den Stimmen sämtlicher Frakti-

onen eingesetzt wurde, hatte dem Landtag vorgeschlagen, das strikte Konnexitätsprinzip in 

der Verfassung von Rheinland-Pfalz zu verankern. Dies haben wir im Mai 2004 realisiert. 

Das Konnexitätsprinzip ist ein wichtiges Instrument zur Struktursicherung, das den rechtli-

chen Schutz der kommunalen Selbstverwaltung verbessert. Diese Neuordnung der Finanz-

beziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen soll die Leistungsfähigkeit der Städte, 

Gemeinden und Landkreise stärken. Sie stellt das Miteinander von Land und Kommunen auf 

eine verlässliche Grundlage und die Transparenz und Bürgernähe unseres Verwaltungshan-

delns bleibt erhalten. 

Nun stellt die Einführung des Konnexitätsprinzips sicherlich nicht das Allheilmittel für alle 

unsere Probleme dar, das ist auch uns klar. Aber das ist ein erster Schritt auf dem langen 

Weg, der noch vor uns liegt. 

Das Ziel aller Anstrengungen muss es sein, den Kommunen ihren Handlungsspielraum zu 

erhalten, da nur so die lokale politische Kultur lebensfähig bleiben kann. Vor allem auf der 

kommunalen Ebene können die Bürgerinnen und Bürger noch in hohem Maße aktiv an der 

Politik teilhaben. Hier wird noch Politik erlebt, hier ist es auch für junge Leute teilweise hand-

greiflich und handhabbar, wie Politik gemacht wird und das müssen wir erhalten und weiter 

ausbauen. 
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Es liegt nun an uns, ob wir die Tatkraft, Ideen und Entschlossenheit besitzen, um Lösungen 

für die vorhandenen und sich bereits abzeichnenden Probleme zu entwickeln und damit das 

Wohl unseres Landes und unserer Bürgerinnen und Bürger zu mehren. Wir haben uns gera-

de in dieser schwierigen Lage mit Kreativität, Initiative und Optimismus zu bewähren. Ich 

wünsche uns allen die Scharfsicht und den Mut, diese Aufgaben verantwortungsbewusst 

anzugehen und nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. Vielen Dank.“ 

Bm und BmSt Heijo Höfer: 

„Vielen Dank Frau Grützmacher, Sie haben zu Recht betont, dass viele Abgeordnete des 

Landtages auch in kommunalen Räten sind und dadurch hautnah bei der Bewältigung der 

aktuellen sozialen Situation der Bevölkerung mithelfen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, 

dass man bei dieser Basisarbeit dann auch die Erkenntnisse bekommt, die man im Landtag 

für weitere Entscheidungen braucht. 

Herr Dr. Böhr, ich möchte Sie um Ihr Grußwort bitten.“ 

c) Dr. Christoph Böhr, MdL, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion: 

„Herzlichen Dank Herr Bürgermeister Höfer, 

Herr Bürgermeister Manns, Herr Präsident des Verfassungsgerichtshofes, 

liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 

Herr Staatsminister, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung und vor allem auch für die nicht ganz 

selbstverständliche Gelegenheit eines Grußwortes von dieser Stelle aus. Ich möchte mich 

besonders bedanken bei Ihnen allen für die Arbeit, die der Gemeinde- und Städtebund in 

den vergangenen Jahren geleistet hat und ich möchte Ihnen auch sagen, warum: Dieser 

Dank berührt die politische Führung des Verbandes, die Geschäftsführung des Verbandes 

und er erwächst vor allem aus der Erfahrung, dass Ihre Arbeit, die Sie in den vergangenen 

Jahren als kommunaler Spitzenverband eingenommen haben, nämlich die Rolle als Anreger 

und als Mahner, für die politische Alltagsarbeit auch der Landtagsfraktionen des rheinland-

pfälzischen Landtages längst unverzichtbar geworden ist. Sie haben in den letzten Jahren 

- das hatten wir oft – Hochachtung abverlangt, ein offenes Wort nie gescheut. Ich finde, die 

schwierige Lage der Kommunen lässt auch nichts anderes zu als gelegentlich wirklich den 

Finger in die Wunde zu legen. Meine Bitte ist, dass dies auch in Zukunft so bleibt, dass Sie 

als kommunaler Spitzenverband selbstbewusst und zugleich doch immer auf Zusammenar-

beit bedacht mit uns die Dinge angehen, uns aufmerksam machen auf Schwierigkeiten, Her-
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ausforderungen und sogleich Lösungsvorschläge aus Ihrer Sicht mit auf den Weg geben, 

das haben Sie in einer ganz und gar vorbildlichen Weise in den vergangenen Jahren getan. 

Sie haben heute ein Thema gewählt, von dem ich glaube, dass es aktueller nicht sein könn-

te. Ich will sagen aus meiner Sicht, aus der Sicht meiner Fraktion: Wir brauchen eine Verwal-

tungsreform. Die Zeit ist reif - auch in Rheinland-Pfalz - für eine neue Verwaltungsreform. Im 

Blick auf Maßstäbe, die Sie alle kennen: Die Frage der verbesserten Wirksamkeit von Ver-

waltung. In dem Zusammenhang glaube ich in der Tat, dass uns Fragen der Beschleunigung 

von Verwaltungshandeln besonders am Herzen liegen müssen Im Blick auch auf die Kas-

senlage. Das ist sicher nicht der wichtigste und der erste Beweggrund, der Anstoß gibt für 

eine neue Verwaltungsreform, aber er kann in der heutigen Lage überhaupt nicht außer Acht 

gelassen werden, und im Blick auf die Bewahrung der Bürgernähe. Ich glaube, und da bestä-

tigen uns ja viele Untersuchungen und Umfragen, dass die Kommunalverwaltung immer 

noch den Ruf der Bürgernähe ganz zu Recht bis heute besitzt. Wenn wir diese Bürgernähe 

wahren wollen, auch im Sinne oder im Blick auf eine neue Stufe einer bevorstehenden Ver-

waltungsreform, dann lässt sich daraus – wie ich glaube – zwingend nur eine einzige 

Schlussfolgerung ziehen, dann muss diese Verwaltungsreform, die vor uns liegt, nicht im 

Grundsatz der Zentralisierung, sondern dem Grundsatz der Dezentralisierung folgen. Wir 

müssen die untere Ebene stärken. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Bürgernähe be-

wahrt werden kann. 

Wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren – der ein oder andere von Ihnen weiß 

das -, in den vergangenen zweieinhalb Jahren ein Konzept erarbeitet, wenn ich ‚wir’ sage, 

meine ich immer unsere Fraktion, das viele von Ihnen ja auch inzwischen kommentiert ha-

ben. Viele von Ihnen haben mitgewirkt an diesem Konzept. Es ist ein Konzept, das entstan-

den ist im Denken der Praktiker. Also derjenigen, die unmittelbar selbst in der kommunalen 

Verantwortung stehen und nicht vom grünen Tisch aus diese Themen beurteilen. Ich kann 

und möchte dies jetzt nicht im Detail vorstellen, ich möchte nur erstens sagen, dass nach 

unserer festen Überzeugung eine funktionale Reform jeder Territorialreform vorausgehen 

muss. Das bedeutet nicht, dass die Territorialreform sozusagen ‚auf die lange Bank gescho-

ben’ werden kann, aber der Maßstab für eine anstehende Territorialreform als einem zweiten 

Schritt muss eine vorangegangene funktionale Reform sein. Das bedeutet zweitens, wenn 

ich eben gesagt habe, dass Bürgernähe bewahrt werden soll, dass wir die kommunale Ebe-

ne, die Kreise, die Städte und die Verbandsgemeinden stärken wollen, und deshalb meine 

sehr verehrten Damen und Herren, ohne jede falsche Rücksichtnahme: Es ist wirklich eine 

Schnapsidee, die Verbandsgemeinden auflösen zu wollen. Mit dieser Bemerkung möchte ich 

niemanden verletzen, auch niemandem zu nahe treten, wir werden uns selbstverständlich 
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der Diskussion stellen, aber ich bin ganz sicher, dass die besseren Argumente auf unserer 

Seite sind. Im Gegenteil, wie müssen die Ebene der Verbandsgemeinden stärken. 

Wir müssen drittens – das ist meine feste Überzeugung -, wenn Entbürokratisierung sozusa-

gen mal zum Greifen nahe kommen soll, alles tun, um Mehrfachzuständigkeiten abzubauen. 

Wir haben ein Konzept vorgelegt, das Mehrfachzuständigkeiten nahezu gegen Null führt, 

ohne dass wir den dreistufigen Verwaltungsaufbau in Frage stellen. Ich bin ein großer An-

hänger des dreistufigen Verwaltungsaufbaus, aber wenn ich mir ansehe, was heute alles mit 

Vielfachzuständigkeiten verwaltungsmäßig abgehandelt wird, verwaltungsmäßig entschieden 

wird, dann ist es keine Frage, wenn wir mehr Beschleunigung, mehr Wirksamkeit, größere 

Effizienz wollen, dann müssen wir Mehrfachzuständigkeiten abbauen. 

Viertens wollen wir keine Filialisierung der Mittelbehörden, auch das sage ich jetzt in aller 

Zurückhaltung, sondern eine Mittelbehörde, die eine wirkliche und eine echte Bündelung 

gewährleistet. 

Fünftens wollen wir eine Standortflexibilisierung in eigener Verantwortung vor Ort. 

Von diesem Ziel, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wissen Sie alle, sind wir trotz 

mancher Bemühungen der letzten Jahre noch ein gutes Stück entfernt. Ich glaube, dass es 

keinen anderen Weg gibt, als diese Frage in die Hand der kommunalen Verantwortung zu 

legen und der Landesgesetzgeber muss den gesetzlichen Rahmen dazu eröffnen. 

Das alles heißt, dass die kommunale Ebene nach unserer Meinung den Kern des Verwal-

tungsvollzugs bilden soll. Deswegen bedauere ich in diesem Zusammenhang ganz außeror-

dentlich das Scheitern der Enquête-Kommission. Ich bedauere übrigens - dieses offene Wort 

sei mir erlaubt an dieser Stelle – auch die Umstände, die zu diesem Scheitern dieser Enquê-

te-Kommission geführt haben. 

Bund, Länder und Gemeinden, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben erhebliche 

Haushaltsprobleme, das ist zu Recht von allen, die bisher hier gesprochen haben, gesagt 

worden. Es ist ja auch in unserem kommunalpolitischen Alltag oft sozusagen der Mittelpunkt 

aller unserer Bemühungen und unserer Auseinandersetzungen. Deshalb finde ich, da wir 

ähnliche Probleme haben, sind wir gut beraten, uns als Schicksalsgemeinschaft zu begrei-

fen. Das hat aber Schlussfolgerungen, das so zu sagen. Das kann nicht nur ein billiges 

Trostpflaster sein nach dem Motto ‚geht ein bisschen lieber und ein bisschen netter mit uns 

um’, sondern wenn ich sage ‚wir müssen uns als Schicksalsgemeinschaft begreifen’, dann 

heißt das, wir müssen ernsthaft ringen um eine neue Zuordnung der Aufgaben innerhalb 

dieses dreistufigen Verwaltungsaufbaues. Das heißt zweitens, dass wir uns mühen müssen 

um eine strikte Anwendung des Konnexitätsprinzips. Allein die Tatsache, dass es in der Ver-

fassung steht, ist noch keine Garantie dafür, dass es diese strikte Anwendung auch erfährt 
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und wir brauchen drittens und letztens eine eiserne Haushaltsdisziplin. In diesem Zusam-

menhang, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil ja im Moment viel berichtet und 

geredet und diskutiert wird im fernen Berlin, muss ich Ihnen ganz offen sagen, dass in einem 

Punkt sich meine Meinung in den letzten Jahren nie geändert hat: Ich halte diesen großkoali-

tionären Konsens, der übrigens nicht in den letzten Tagen entstanden ist, sondern uns seit 

vielen Jahren begleitet, nämlich im Bereich der Diskussion über Föderalismusreform ausge-

rechnet die Finanzverfassung auszuklammern, nicht für der Weisheit letzter Schluss. Die 

Entscheidung war vielleicht dem Augenblick geschuldet, weil man Ergebnisse präsentieren 

musste. Wir brauchen dennoch eine Reform unserer Finanzverfassung in Deutschland. Das 

berührt den Bund, das berührt die Länder und das berührt selbstverständlich die Gemeinden. 

Ich frage mich manchmal, wenn die Politik so reformscheu ist, wie sie denn in der Gesell-

schaft mit Erfolg oder mit Aussicht auf Erfolg für eine größere Reformbereitschaft werben 

will. In diesem Sinne liegen gewaltige Aufgaben vor uns. Ich darf mich bei Ihnen allen herz-

lich bedanken und wünsche Ihnen heute Morgen gute und erfolgreiche Beratungen hier in 

Bingen. Vielen Dank.“ 

Bm und BmSt Heijo Höfer: 

„Herr Dr. Böhr, ich danke Ihnen für Ihr Grußwort und auch für die Betonung der Stärkung der 

untersten Ebene, weil sie direkt am Bürger dran ist und für ihn Dienstleistungen erbringt, 

aber auch das Ehrenamt ermöglicht und auch für die Betonung, dass Funktionalreform vor 

Gebietsreform geht. 

Herr Dr. Landsberg, letzte Woche haben wir zusammen in Berlin im Präsidium des Deut-

schen Städte- und Gemeindebundes gesessen, hat sich übers Wochenende etwas geän-

dert? Dann erzählen Sie uns mal den aktuellen Stand. Bitte.“ 

d) Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied, DStGB: 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender Höfer, 

sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Landtags, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

lieber Herr Kollege Steenbock,  

meine sehr verehrten Damen und Herren,  

zu Ihrer Mitgliederversammlung darf ich Ihnen die besten Grüße und Wünsche des Deut-

schen Städte- und Gemeindebundes übermitteln. Aus der Sicht der Bundespolitik haben Sie 

einen der besten Zeitpunkte gewählt, den man finden konnte. Die Bundestagswahl ist schon 

lange vorbei, aber die Bildung einer handlungsfähigen Regierung ist noch nicht abgeschlos-

sen. 
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Die Entscheidungen, die zurzeit in Berlin getroffen werden, haben entscheidende Auswir-

kungen auf die Kommunen in Deutschland. Ich möchte deshalb meinen Vortrag auch auf 

diese Themen konzentrieren. 

Die Wahlkampfschlachten sind Gott sei Dank vorbei. Es beginnt der politische Alltag und 

damit auch die Frage, wie geht es mit den Kommunen in Deutschland weiter. Im Wahlkampf 

selbst haben kommunale Themen – und das bedauere ich – kaum eine Rolle gespielt. In den 

Wahlprogrammen der beiden großen Volksparteien CDU und SPD standen die Kommunen 

keinesfalls im Vordergrund. Sowohl im Wahlprogramm der CDU wie auch der SPD kommt 

das Wort „Kommune“ jeweils nur fünf Mal vor. Die Begriffe ‚Unternehmen’ und ‚Wirtschaft’ 

finden sich hingegen 50 Mal bei der CDU und 39 Mal bei der SPD. 

Dies darf sich im Regierungsprogramm so nicht fortsetzen. Denn Wachstum und damit Ar-

beitsplätze wird es nur mit starken Städten und Gemeinden geben. Wir brauchen eine grund-

legende Reform des Staates, die sicherstellt, dass endlich Einnahmen und Ausgaben wieder 

in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Wir können es uns nicht mehr leisten, 

den bereits gigantischen öffentlichen Schuldenberg in Höhe von über 1,4 Billionen Euro wei-

ter anzuhäufen. Wenn hier keine Trendwende gelingt, werden der Staat und damit letztlich 

auch die Kommunen handlungsunfähig. Wir müssen deshalb die politische Legende been-

den, dass man mit immer weniger öffentlichen Einnahmen immer bessere öffentliche Dienst-

leistungen für Bürger und Wirtschaft erbringen könnte. 

Wir erwarten deshalb von der neuen Bundesregierung eine Kommunaloffensive zur Stärkung 

der Städte und Gemeinden. Nur so kann das notwendige Hoffnungssignal für einen Auf-

schwung die Bürgerinnen und Bürger erreichen. 

Dazu gehört eine Kommunalverträglichkeitsprüfung für alle politischen Vorhaben. 

Wir sollten uns zurückerinnern, wie wir Deutschland zu einem der besten Wohlfahrtsstaaten 

der Welt entwickelt haben. Nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Hier 

muss man ansetzen. Dies ist nicht nur ein kommunales Interesse, sondern liegt im Interesse 

des gesamten Staates. Es besteht nämlich die Gefahr, dass die Politikverdrossenheit der 

Menschen zunimmt nach dem Motto ‚die da oben können es nicht, sei es in Brüssel oder in 

Berlin’. 

Die personellen Querelen der letzten Tage in Berlin haben einmal mehr bei den Menschen 

den Eindruck verstärkt, dass die Politik sich viel zu wenig auf die Sorgen und Nöte der Bür-

ger konzentriert. Das muss ganz schnell anders werden und dabei können die Kommunen, 

in denen sich die Sorgen und Nöte der Bürger widerspiegeln, eine wichtige Rolle spielen. 

Die Neigung der Politik - insbesondere vor Wahlen - immer neue Leistungen zu versprechen, 

die nicht finanzierbar sind, muss ein Ende haben. Kostenfreie Kindergärten – kostenlose 
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Kinderbetreuung und höheres Kindergeld – diese Dinge sind alle wünschenswert – aber wie 

wir alle wissen, zurzeit nicht finanzierbar. 

Obwohl das Berliner Haushaltsloch jede Woche um ein paar Milliarden größer wird, ist die 

Versprechenskultur der Politiker ungebrochen. Schon hören wir aus den Koalitionsverhand-

lungen, dass das Elterngeld steigen soll, obwohl es sicherlich besser wäre, zusätzliche Kin-

dergarten- und Ganztagsbetreuungsplätze zu finanzieren. Auch das Arbeitslosengeld II soll 

im Osten dem Westniveau angepasst werden, ohne das die Politik bisher auch nur ein Wort 

darüber verloren hat, wie die den Kommunen daraus entstehenden zusätzlichen Kosten in 

Höhe von 200 Mio. Euro erstattet werden sollen. 

Dies zeigt ganz deutlich, wie dringend wir auch auf der Bundesebene das Konnexitätsprinzip 

nach dem Grundsatz ‚Wer bestellt, bezahlt’ brauchen. Ein vernünftiger Konsultationsmecha-

nismus nach österreichischem Vorbild muss im Grundgesetz verankert werden. Nur so kann 

sichergestellt werden, dass die Kommunen nicht mit immer neuen Leistungsgesetzen über-

zogen werden und weitere Schuldenberge auftürmen. Ich bin zuversichtlich, dass es gelingt, 

dies im Zusammenhang mit einem neuen Anlauf zur Föderalismusreform zu schaffen. Der 

Föderalismus in der heutigen Ausprägung blockiert politische Entscheidungen, führt zu mehr 

Bürokratie und verspielt damit das Vertrauen in die politische Gestaltung. 

Auch das Steuersystem muss grundlegend reformiert werden. Dabei müssen die Kommunal-

finanzen dauerhaft verbessert und gesichert werden. Bei dieser Diskussion müssen wir dar-

auf achten, dass es nicht nur um formale Steuersätze geht. Dazu gehört die Frage, welche 

Aufgaben der Staat eigentlich mit welchem Geld noch bewältigen kann bzw. bewältigen 

muss. 

Auch hier gilt der Grundsatz „nur ein starker Staat ist auch ein sozial gerechter Staat“. Aus 

kommunaler Sicht sage ich ganz deutlich, die Gewerbesteuer ist für uns zurzeit unverzicht-

bar. Als wirtschaftskraftbezogene Steuer mit eigenem Hebesatz ist sie zurzeit ohne Alternati-

ve. Jede Reformüberlegung muss sicherstellen, dass das Band zwischen Kommune und 

Wirtschaft sowie das kommunale Hebesatzrecht erhalten bleiben. 

In diesem Zusammenhang ein Hinweis auf den Ansatz der Stiftung Marktwirtschaft. Zurzeit 

erhalten die Kommunen 15 % der Einkommenssteuer im Wege der Zuweisung. Die Vorstel-

lung, dass diese Zuweisung entfällt und sich die Kommunen einen entsprechenden Anteil 

beim Bürger über ein Hebesatzrecht auf die Einkommenssteuer „holen müssen“  ist völlig 

inakzeptabel. Der Bund würde als großer Steuersenker dastehen und die Kommunen müss-

ten beim Bürger eine Steuer erheben, mit der sie die gesetzlichen Pflichtaufgaben erfüllen, 

die ihnen der Bund zuvor auferlegt hat. Das ist mit Konnexität gerade nicht gemeint. 
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Wir werden uns nur auf Reformen einlassen, die scharf durchgerechnet sind. Insoweit war es 

wichtig, dass sich im Wahlprogramm der CDU/CSU der Satz findet, dass eine Reform der 

Gewerbesteuer nur im Einvernehmen mit den Kommunen erfolgen kann. 

Gerade deshalb brauchen wir eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Investitionen. Die 

Investitionsquote der Kommunen ist in Deutschland von 33,5 Mrd. im Jahr 1993 auf 

23,2 Mrd. Euro um rund 40 % abgestürzt mit – wie beschrieben – verheerenden Folgen für 

den Arbeitsmarkt. 

Die neue Bundesregierung muss auch mit dem immer wieder beschworenen Bürokratieab-

bau endlich Ernst machen und damit auch die Handlungsfähigkeit der Kommunen stärken. 

Nach wie vor liegt hier ein enormes Einsparpotential und eine Chance für eine effektivere 

und bürgernähere Verwaltung. Es gibt zu viele Gesetze, Verordnungen und Erlasse, die ein 

hohes Niveau diktieren, das nicht mehr zu finanzieren ist. Auch hier muss im Zweifel der 

Grundsatz gelten: ‚Vorrang für Arbeitsplätze und Verzicht auf die Regelung’. 

Meine Damen und Herren, 

wir werden alles daran setzen, diese zentralen Forderungen gegenüber einer neuen Bundes-

regierung durchzusetzen. Dabei muss die kommunale Familie zusammenstehen, denn auch 

insoweit gilt der Grundsatz: Einigkeit macht stark! Die Kommunen haben umso mehr Macht, 

umso mehr sie zusammenstehen und gemeinsam ihre berechtigten Interessen für die Bürge-

rinnen und Bürger verfolgen. 

Dennoch oder trotzdem ist klar, dass die Stärkung der Verwaltungskraft gerade der Städte 

und Gemeinden weitergehen muss. 

Die Städte und Gemeinden bilden die Grundlage des Staatsaufbaus als bürgernahste Stufe 

der öffentlichen Verwaltung. Deshalb müssen Verwaltungszuständigkeiten nach dem Grund-

satz der Subsidiarität grundsätzlich bei ihnen angesiedelt werden, um eine effektive und bür-

gernahe Verwaltung zu gewährleisten. 

Wenn die Verwaltungskraft einer einzelnen Kommune für die Erledigung der Aufgabe nicht 

ausreicht, müssen mehrstufige gemeindliche Organisationseinheiten, z.B. Ämter oder Ver-

waltungsgemeinschaften, Zweckverbandslösungen oder sonstige gemeindliche Kooperatio-

nen Vorrang vor einer Verlagerung auf die Kreisebene haben. 

Diese Grundsätze müssen auch beachtet werden, wenn Länder bisher staatliche Aufgaben 

auf eine untere Ebene übertragen. Bei jeder Übertragung muss nach dem Grundsatz der 

Konnexität die dauerhafte Finanzierung gesichert werden. Und: Staatliche Aufgaben dürfen 

nicht vorrangig auf die Kreisebene übertragen werden. So weit Landkreise staatliche Aufga-

ben wahrnehmen, müssen diese dauerhaft staatlich finanziert werden und dürfen die Kreis-
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umlage nicht belasten. Was wir ablehnen, ist eine eigene Steuer oder eine unmittelbare Be-

teiligung der Landkreise an einer Steuer. 

Die Kreise haben insbesondere eine Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion, die sie in enger 

Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wahrnehmen müssen. Das 

muss immer wieder in Erinnerung gerufen und klar gemacht werden. 

Wenn diese Maßstäbe angewandt und mit Leben erfüllt werden, wird die kommunale Familie 

zusammenstehen und kann ihre Interessen gegen Bund und Länder behaupten. Das muss 

unser gemeinsames Ziel sein, für das wir arbeiten müssen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!“ 

Bm und BmSt Heijo Höfer: 

„Herr Dr. Landsberg, vielen Dank. Sie haben die Gemeindefinanzreform und das Thema Ge-

werbesteuer angesprochen. Im Moment scheint es da zwar ruhig zu sein, doch ich denke, das 

Thema wird wieder kommen und dann möchte ich nur daran erinnern, dass es im Zusammen-

hang mit der Gemeindefinanzreform schon einmal ein Modell gab, nämlich das sog. Kommu-

nalmodell, das fast von allen als ein vernünftiges Modell bezeichnet wurde und das im politi-

schen Raum - auch in Berlin – durchaus mehrheitsfähig gewesen wäre, wenn es nicht irgend-

wann einmal hinterrücks abgeschossen worden wäre. Vielleicht kann man so ein noch nicht 

ganz begrabenes Modell ja wieder beleben, es wäre mit Sicherheit eine sehr vernünftige Vari-

ante, die auch in die aktuelle Diskussion passt, denn in diesem Kommunalmodell ist die Ver-

breiterung der Bemessungsgrundlage ja eine wichtige Komponente und das würde gerade 

auch zu dem, was aktuell gesagt wird, passen, dass nämlich alle sich an der Sanierung der 

Staatsfinanzen beteiligen müssen. 

Frau Collin-Langen, ich darf Sie als Oberbürgermeisterin dieser schönen Stadt um Ihr Gruß-

wort bitten.“ 

e) Birgit Collin-Langen, Oberbürgermeisterin Bingen am Rhein: 
„Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Dietlein, 

Sehr geehrter Herr  Staatsminister Bruch, 

sehr geehrte Frau Grützmacher, 

sehr geehrter Herr Dr. Böhr, 

sehr geehrter Herr Dr. Landsberg, 

sehr geehrter Herr Höfer, 

sehr geehrter Herr Manns, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren, 
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es ist die erste Pflicht von mir, Sie alle herzlich in Bingen willkommen zu heißen. Nicht zum 

ersten Mal, aber immer wieder. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die zweite Pflicht ist 

ganz sicher in Anbetracht der Tatsache, dass wir schon vier Grußworte gehört haben, nun 

kein zweistündiges Referat zu halten. Dennoch denke ich, als Oberbürgermeisterin einer gro-

ßen kreisangehörigen Stadt, gibt es schon Dinge, die man ja nun ganz aus unmittelbarem 

Erleben sagen kann. 

Vergangene Woche war ich in Berlin, da prangte in großen Lettern ein Einstein-Zitat am Bun-

deskanzleramt: ‚Der Staat ist für die Menschen da und nicht die Menschen für den Staat.’ 

Und damit, meine Damen und Herren, komme ich ohne Umschweife auf die Kernproblematik 

der Kommunen zu sprechen: Wir dürfen nicht vergessen, was unsere Aufgaben sind. Wo le-

ben denn die Menschen? Sie empfinden die Gemeinden in ihrer Lebenswirklichkeit als all-

zuständig für alle Probleme. Die Problemlösungskompetenz gehört dahin, wo die Probleme 

entstehen, und das ist nun einmal die Basis, die Kommune. 

Doch unmittelbar damit verquickt ist auch die Finanzausstattung der Kommunen. Konkretes 

Beispiel: Die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe war richtig. Doch die sog. 

‚Hartz IV-Reform’ war zumindest auch unter dem Aspekt der finanziellen Entlastung der Kom-

munen beschlossen worden. Das Gegenteil ist der Fall – zumindest bei den Verbandsgemein-

den und großen kreisangehörigen Städten. 

Gar nicht reden möchte ich über die Auswirkung, dass die vermeintliche Entlastung im Rah-

men der Kinderbetreuung zur Stärkung und Unterstützung der Familien eingesetzt werden 

sollte. 

Meine Damen und Herren, die Gemeinden setzen darauf, dass das festgelegte Revisionsver-

fahren auch in die Tat umgesetzt wird! Kein Abschied aus dem Revisionsverfahren! Wir bauen 

auf die Verlässlichkeit der Partner und ich meine damit zum Einen die Ebene der Komunen 

selbst, zum Anderen aber auch die des Bundes. 

Vertrauensschutz, das bedeutet doch, dass bei Änderung von Rahmenbedingungen die Part-

ner an einen Tisch kommen und zusammen über Lösungswege sprechen! Meine Damen und 

Herren, das Ergebnis der Bundestagswahl zeigt uns, dass die Menschen wollen, dass die von 

ihnen empfundenen und erlebten Probleme von der Politik gelöst werden. Die Politik hat steu-

ernd, fürsorgend und vorausschauend einzugreifen und dabei ihre Kompetenz unter Beweis 

zu stellen. Es ist eine große Aufgabe der neuen Bundesregierung und natürlich auch der Lan-

desregierung, dieser Aufgabenstellung auch durch eine Stärkung der Kommunen Rechnung 

zu tragen. Ich teile inhaltlich den Forderungskatalog der deutschen Städte und Gemeinden an 

die Bundesregierung und den Bundestag, herausgegeben vom Deutschen Städte- und Ge-

meindebund, u.a. 
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 Eine Gemeindefinanzreform ist unverzichtbar. 

 Der Föderalismus ist zu reformieren mit gleichzeitiger Stärkung der kommunalen 

Selbstverwaltung; dabei müssen alle Beteiligten in die Gespräche mit einbezogen wer-

den. 

In diesem Zusammenhang darf man gespannt sein auf den Vortrag von Prof. Dr. Dietl-

ein zum Thema ‚Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz’. 

Gestatten Sie mir auch zu diesem Thema einen Einwurf. Die Diskussion zur Gestal-

tung einer Verwaltungsreform wird derzeit auf allen Ebenen mit den unterschiedlichs-

ten Interessenlagen geführt. Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ein Minimum an Organisa-

tion sind wichtige Ziele, aber, und damit komme ich noch einmal auf meinen Einstieg 

zurück, die Nähe zum Bürger muss gewährleistet bleiben. Darum muss eine sachliche 

Herangehensweise doch zunächst einmal mit einer Aufgabenkritik beginnen. Aus Er-

fahrung heraus sage ich, je tiefer die Ebene angesiedelt ist, umso sinnvoller ist die 

Aufgabenerfüllung. Danach kann man das Ganze mit Zahlen unterlegen und Überle-

gungen anstellen, welche Strukturen möglich und sinnvoll sind. Im Übrigen glaube ich, 

dass nach der Einführung der Doppik – wie beabsichtigt – ohnehin mehr Transparenz 

und Klarheit entsteht. 

Stellen Sie sich einmal vor: Da werden Gespräche auf Arbeitsebene zwischen einer 

benachbarten Stadt und einer Verbandsgemeinde geführt mit dem Versuch, Ansätze 

für Kooperationen zu finden. Ist es da verwunderlich, wenn eine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit gar nicht erst wachsen kann und an vorhandenen Strukturen festgehal-

ten wird, wenn so kontroverse Diskussionen wie im Moment geführt werden? 

 Weiteres Thema des Kataloges ist der Bürokratieabbau. 

Gerade wir in den Kommunen wissen, welche bürokratischen Hürden bei der Umset-

zung eines Projektes oft zu nehmen sind und setzen mehr auf Freiräume. Das werden 

nicht nur die Bürgerinnen und Bürger danken, sondern auch unsere Wirtschaft. 

Meine Damen und Herren, ob demographischer Faktor oder globaler Wettbewerb – oder –

 oder. . . Jammern hilft nicht! 

In der jetzigen Lage sind Kreativität und innovative Ideen mehr denn je gefragt, und der Ge-

meinde- und Städtebund als Sprachrohr der Kommunen kann sich in der Bündelung der 

kommunalen Stimme, gemeinsam mit den anderen kommunalen Spitzenverbänden, Gehör 

verschaffen bei den Entscheidungsträgern der Politik. Das ist Ihre, das ist unsere Arbeit für die 

Menschen in unseren Städten und Gemeinden. 
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Abschließend vom Allgemeinen zum Besonderen: Was zu erreichen ist, wenn alle Beteiligten 

an einem Strang ziehen, das sehen Sie an unserer erfolgreichen Bewerbung für die Landes-

gartenschau im Jahre 2008, hinter der eine ganze Stadt, eine ganze Region stand und steht, 

und die Stadt Bingen arbeitet wirklich mit vereinten Kräften, dieses strukturfördernde und zu-

kunftsweisende Projekt in die Realität umzusetzen, sehr geehrter Herr Staatsminister, und 

weiß sich dabei von der Landesregierung unterstützt. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute nach Bingen gekommen sind. Wir 

sind immer wieder gerne Gastgeber für den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. Ich 

wünsche der Mitgliederversammlung einen positiven und interessanten Verlauf. 

In die heutige Tagesordnung entlassen will ich Sie mit einem Wort Hermann Hesses: 

‚Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden.’ 

Das gilt für die Vision einer Landesgartenschau und das gilt auch für eine erfolgreiche Arbeit 

der Kommunen insgesamt.“ 

Bm und BmSt Heijo Höfer: 

„Vielen Dank auch Ihnen, Frau Collin-Langen, für das Grußwort. 

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt ‚Jahresrechnung 2004’ und den ‚Prüfbericht’. Ich 

darf Herrn Wirtschaftsprüfer Klemens Bellefontaine von der Mittelrheinischen Treuhand bitten, 

vorzutragen.“ 

3. – Jahresrechnung 2004 

a) Prüfungsberichte 
− Zweckbetrieb 

− Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

Dipl.-Volkwirt Klemens Bellefontaine, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Mittelrheinische 

Treuhand GmbH, Koblenz, erstattet den Prüfungsbericht und stellt dabei die Eckpunkte wie 

folgt heraus: 

„Zum Jahresabschluss des Zweckbetriebs und des Wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ist 

jeweils uneingeschränkter Bestätigungsvermerk durch den Wirtschaftsprüfer Dr. Höflich er-

teilt worden. 

Der Zweckbetrieb für sich betrachtet schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rund - 108 

TEUR (2003: - 188 TEUR) ab. Das negative Ergebnis resultiert ausschließlich aus nicht mo-

netären, rein buchhalterischen Erfordernissen der Doppik. Im Einzelnen sind dies Rückstel-

lungen für Pensionen und Altersteilzeiten sowie Rückstellungen für nicht genommenen Jah-
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resurlaub in Höhe von insgesamt rund 476 TEUR (2003: 396 TEUR). Bei einem kameralen 

Abschluss würde auch die Jahresrechnung des Zweckbetriebes ein positives Ergebnis aus-

weisen. 

Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 

+ 72 TEUR (2003: + 240 TEUR) ab.  

Konsolidiert ergibt dies ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rund - 36 TEUR (2003: 

+ 50 TEUR).  

Bezogen auf den Gesamtergebnisplan 2004 (Summe Wirtschaftsplan Zweckbetrieb [2.860 

TEUR] und Wirtschaftsplan wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb [1.330 TEUR]) mit einem Volu-

men von 4.190 TEUR bedeutet diese Ergebnisabweichung von 0,86 % eine „Punktlandung“. 

Folgende Faktoren sind hierfür vor allem verantwortlich: 

• Die Ergebnis verschlechternden, nicht die Liquidität beeinträchtigenden Rückstellungen 

vor allem für Pensionen, Altersteilzeit und nicht genommenen Jahresurlaub im Zweckbe-

trieb. Im Wirtschaftsplan 2004 sind entsprechende Ansätze nicht ausgebracht, weil diese 

Ergebnisposten in die Ermittlung des Mitgliedsbeitrags nicht einbezogen werden sollen. 

• Die im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nach wie vor unternommenen Anstrengungen, 

langfristige Bankverbindlichkeiten weiter zurückzuführen. 

(Hinweis: Das Darlehen zur Finanzierung des Ankaufs von Gesellschaftsanteilen der Or-

gaSoft Kommunal ist mit Ablauf des 31. März 2005 vollständig getilgt). 

• Der gegenüber dem Jahr 2003 (rund 280 TEUR) im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb um 

70 TEUR geringere Ertrag aus der Beteiligung OrgaSoft Kommunal im Jahr 2004 

(210 TEUR). 

Weiter herauszustellen ist, dass mit dem Jahresabschluss 2004 das negative Eigenkapital im 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in Höhe von rund 606 TEUR im Jahr 2002 weiter abgebaut 

und erstmals unter die „magische Schwelle“ von 300 TEUR geführt werden konnte. 

 

II 
Zum Jahresabschluss und Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2004  

(Haushalt I - Zweckbetrieb)

Die Vermögens- und Kapitalstrukturen des Zweckbetriebs sind trotz des Jahresfehlbetrags 

2004 zufriedenstellend, so dass auch zukünftig eine effektive Tätigkeit des Verbands sicher-

gestellt ist. Die Ertragslage 2004 ist in erheblichem Umfang durch Pensionsverpflichtungen 

und sonstige Rückstellungen beeinflusst, die jedoch derzeit nicht zu monetären Abflüssen 

beim Zweckbetrieb führen. 
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Die Bilanzsumme beläuft sich am 31. Dezember 2004 auf 8.397 TEUR. Das Anlagevermö-

gen beträgt 4.688 TEUR; davon entfallen 3.068 TEUR auf Finanzanlagen. Das Umlaufver-

mögen umfasst 3.594 TEUR und besteht weitgehend aus Forderungen aus laufender Ver-

rechnung mit dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des GStB. Das Eigenkapital stellt mit 

4.702 TEUR den bedeutendsten Posten der Passivseite dar. Das Fremdkapital beträgt ins-

gesamt 3.629 TEUR und beinhaltet überwiegend mittel- und langfristige Pensionsverpflich-

tungen. 

Der Finanzmittelfonds weist am 31. Dezember 2004 einen Bestand an flüssigen Mitteln von 

100 TEUR auf. Der cash flow ist positiv. 

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar: 

 TEUR
Betriebsleistung 2.657
Betriebsaufwendungen 2.985
operatives Ergebnis - 328
Finanzergebnis + 214
periodenfremdes Ergebnis +6
ergebnisabhängige Steuern 0
Jahresfehlbetrag - 108

Die Betriebsleistung und die Betriebsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr nahezu 

konstant geblieben. Das operative Ergebnis ist negativ. Das Finanzergebnis weist hingegen 

einen positiven Wert auf. 

Die Mitgliedsbeiträge im Berichtsjahr belaufen sich auf 1.829 TEUR und sind gegenüber dem 

Vorjahr nahezu konstant geblieben. 

Das Investitionsvolumen 2004 beläuft sich auf 390 TEUR. Es beinhaltet im Wesentlichen den 

Ankauf von Wertpapieren des Anlagevermögens, die der Rückdeckung der Pensionsver-

pflichtungen dienen. 

Der Personalbestand ist gegenüber dem Vorjahr identisch. Der GStB hat im Jahresdurch-

schnitt 2004 neben dem geschäftsführenden Vorstand 23 Festangestellte beschäftigt. 

Im Berichtsjahr sind keine zusätzlichen Finanzierungsmaßnahmen notwendig gewesen. Der 

GStB hat den Kassenkredit aus dem Vorjahr in Höhe von 750 TEUR in gleichem Umfang 

fortgeführt. 

Die Geschäftsführung geht für das Geschäftsjahr 2005 von einer verbesserten Ertragslage 

aus. Gleichwohl wird die Ertragslage auch zukünftig durch Versorgungsaufwendungen h für 

die nach beamtenrechtlichen Grundsätzen beschäftigten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

belastet, sodass weiterhin ein negatives Ergebnis zu erwarten ist. Da diese Geschäftsvorfälle 

die Liquidität nicht belasten, erwachsen dem GStB aus dieser Situation keine Probleme. 
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Aufgrund der Haushaltssituation der Mitglieder ist eine Anhebung der Mitgliedsbeiträge nicht 

durchsetzbar. Beim Finanzergebnis werden  steigende Zins- und Dividendeneinnahmen für 

eine weitere Verbesserung sorgen. 

 

III  
Zum Jahresabschluss und Prüfungsbericht vom 31. Dezember 2004  

(Haushalt II - Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)

Im Berichtsjahr wird wiederum ein Jahresüberschuss in Höhe von 72 TEUR ausgewiesen, 

was zeigt, dass die vom GStB eingeschlagene Strategie weiterhin Erfolg versprechend ist. 

Auch die Vermögens- und Kapitalstrukturen weisen infolge des positiven Jahresergebnisses 

2004 eine günstige Entwicklung auf. 

Die Bilanzsumme beläuft sich am 31. Dezember 2004 auf  3.632 TEUR. Das Anlagevermö-

gen umfasst 1.994 TEUR und enthält unverändert primär Anteile an verbundenen Unter-

nehmen. Das Umlaufvermögen in Höhe von 1.346 TEUR ist durch die Forderungen gegen 

verbundene Unternehmen geprägt. Das Eigenkapital ist aufgrund des Verlustvortrags aus 

dem Vorjahr noch vollständig aufgebraucht, und es ergibt sich ein Überhang der Passivpos-

ten, über die Aktivposten. Der noch bestehende nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbe-

trag hat sich jedoch infolge des Jahresüberschusses 2004 wiederum verringert und zwar auf 

nunmehr 291 TEUR. Das Fremdkapital beträgt insgesamt 3.631 TEUR und besteht weitest-

gehend aus kurzfristigen Verpflichtungen. 

Der Finanzmittelfonds zum 31. Dezember 2004 weist einen Bestand an flüssigen Mitteln von 

145 TEUR auf. Der cash flow ist positiv. 

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar: 

 TEUR
Betriebsleistung 1.818
Betriebsaufwendungen 1.795
operatives Ergebnis + 23
Finanzergebnis + 47
periodenfremdes Ergebnis + 2
ergebnisabhängige Steuern - 0
Jahresüberschuss + 72

Die Betriebsleistung und die Betriebsaufwendungen sind im Wesentlichen infolge eines hö-

heren Umsatzvolumens und des damit korrespondierenden höheren Materialaufwand ge-

stiegen. Das operative Ergebnis 2004 ist wiederum positiv. 

Die Umsatzerlöse 2004 betragen 1.285 TEUR und sind im Wesentlichen durch höhere Pub-

likationserlöse gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 
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Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb hat in 2004 vergleichsweise geringe Investitionen in 

Höhe von 4 TEUR durchgeführt, die zu gleichen Teilen immaterielle Vermögensgegenstände 

und Sachanlagen betreffen. 

Im Berichtsjahr sind keine besonderen Finanzierungsmaßnahmen erforderlich gewesen. 

Die Aufbau- und Ablauforganisation in der Verwaltung im Rechnungswesen ist gegenüber 

dem Vorjahr weitestgehend unverändert geblieben. 

Wesentliche Risiken in materieller und rechtlicher Hinsicht sind nicht erkennbar. 

Weitere wesentliche Feststellungen oder Erkenntnisse, die über die aus dem Jahresab-

schluss und der Buchführung hervorgehenden Angaben zur wirtschaftlichen Lage des wirt-

schaftlichen Geschäftsbetriebs hinausgehen und über die zu berichten wäre, habe ich im 

Rahmen der Prüfung nicht erlangt. 

Die Geschäftsführung geht für das Geschäftsjahr 2005 weiterhin von einer positiven Ertrags-

lage aus. Im Segment der Publikationen wird es allerdings zu einem Rückgang kommen. 

Insbesondere die Bankverbindlichkeiten sollen vollständig zurückgeführt werden. 

b) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung 
Bm Rudolf Becker, Verbandsgemeinde Speicher, stellt den Antrag, dem Vorstand und den 

Geschäftsführungen Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2004 zu erteilen. Die Mitgliederver-

sammlung erteilt einstimmig Entlastung bei Enthaltung der Betroffenen. 

4. – Verfahrensordnung Wahlen; Fortschreibung 
Der Vorsitzende verweist auf die den Mitgliedern mit Schreiben vom 29. September 2005 zu-

geleiteten Beratungsvorlage. Die Verfahrensordnung Wahlen soll künftig Regelungen enthal-

ten, wie hinsichtlich der Wahl der sog. Wahlvorstandsmitglieder zu verfahren ist. 

Die Mitgliederversammlung stimmt der vorgeschlagenen Fortschreibung der Verfahrensord-

nung Wahlen ohne Enthaltungen einstimmig zu. 

5. – Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz: 
Aufbruch zu neuen Ufern oder „alter Wein in neuen Schläuchen?“ 

Universitätsprofessor Dr. Johannes Dietlein, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf: 
Herr Präsident, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

es fällt nicht leicht, am Ende des Jahres 2005 über Reformen zu sprechen, zumal über Re-

formen in der Verwaltungsorganisation. Denn längst, so hat vor kurzem der renommierte 
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Sozialforscher Meinhard Miegel festgestellt, zucken die Menschen zusammen, wenn sie das 

Wort Reform hören. 

Das Wort Reform hat, wie Miegel schreibt, einen grundlegenden Bedeutungswandel erfah-

ren. Was seinem Wortsinn nach für eine „umgestaltende Verbesserung der gegebenen Ver-

hältnisse“ steht, wird heute im Sinne von Heilbehandlung oder Therapie verstanden. Gesun-

de werden nicht behandelt! Therapien, soviel hat sich herumgesprochen, sind in der Regel 

unangenehm und beschwerlich. Sie erfordern Verzicht. Vor allem aber ist ungewiss, ob eine 

Therapie erfolgreich sein wird. Es gibt nur Erfahrungswerte, die hoffen lassen – mehr nicht! 

Die Skepsis ist insoweit ein stiller Begleiter jeder Reformdebatte – auch die Formulierung 

des heutigen Themas kann und will diesen skeptischen Unterton wohl kaum verhehlen, auch 

wenn alter Wein, wie man gerade in Rheinland-Pfalz weiß, ja nicht von vornherein schlecht 

sein muss.  

Zu echten Wahlkampfschlagern jedenfalls dürften sich Reformdebatten – auch in Rheinland-

Pfalz – kaum entwickeln! Das mag Trost oder Drohung sein – je nach Sichtweise! 

Und so wird sich gewiss der ein oder andere unter ihnen entspannt zurücklehnen und der 

Dinge harren, die da kommen sollen.  

Warum – so die nicht ganz fern liegende Frage – sollte es dieses Mal, bei einem erneuten 

Anlauf zu einer umfassenden Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz so viel anders sein als 

bei vorangegangenen Debatten, die – wie böse Zungen behaupten – allenfalls zu einer Än-

derung von Türschildern geführt haben, nicht aber zu einer wirklichen Neukonzeption von 

öffentlicher Verwaltung? 

Und doch ist manches anders!  

Da ist zunächst und vor allem die Schuldenfalle der öffentlichen Hand: Nach einer Unterrich-

tung des Rechnungshofes aus dem Jahre 2004 weist die Haushaltslage der rheinland-

pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände im fünfzehnten Jahr in Folge einen negati-

ven Finanzierungssaldo auf. 2004 lag das Finanzierungsdefizit bei 506 Mio. Euro. Nach der 

Haushaltsplanung 2004 konnten 1.048 von 2.493 Gebietskörperschaften ihren Haushalt 

nicht ausgleichen. Für den Haushalt 2005 sind bei Land und Kommunen 1,9 Milliarden Euro 

neuer Schulden eingeplant worden. Der Befund überrascht kaum, lebt Deutschland doch, 

nicht nur was die Verwaltungsstrukturen angeht, seit vielen Jahren deutlich über seine Ver-

hältnisse. Besserung ist nicht in Sicht. 
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Und längst sind die immensen Schuldenberge von Bund, Ländern und Kommunen nicht 

mehr allein die „Steuern von morgen“. Unerbittlich haben sie die Gegenwart erreicht. Die 

finanziellen Handlungsspielräume gerade der Kommunen marschieren unaufhaltsam gen 

„Null“; Investitionsentscheidungen privater Unternehmen, die sich „morgen“ amortisieren 

müssen, bleiben aus.  

Die finanzielle Misere wird verschärft durch eine dramatische demographische Fehlentwick-

lung, die gerade die ländlichen Regionen von Rheinland-Pfalz mit voller Wucht zu treffen 

droht. So ist nach den Berechnungen des Statistischen Landesamtes in den ländlichen Re-

gionen des Landes Rheinland-Pfalz bei konstant bleibenden Ausgangsbedingungen bis zum 

Jahr 2050 voraussichtlich mit einem Bevölkerungsrückgang von bis zu 25 – 30 % zu rech-

nen, und auf das gesamte Land bezogen mit einem Rückgang der Einwohnerzahl um rund 1 

Million. Und die Menschen werden immer älter: Während zu erwarten ist, dass innerhalb von 

knapp zwei Generationen die Zahl der Kindergartenkinder um 43 % und die Zahl der Er-

werbstätigen um 33 % schrumpfen wird, ist von einer Steigerung des Anteils der Älteren über 

75 an der Bevölkerung um 43 % anzunehmen. Diese Besorgnis erregenden Entwicklungen 

wirken sich insbesondere auch auf Kommunalebene nachteilig aus – wenn die Einwohner-

zahlen in den teilweise ohnehin schon sehr kleinen Ortsgemeinden weiter sinken, verschärft 

sich das Problem, solche Einheiten wirtschaftlich und effizient verwalten zu können, dies gilt 

namentlich mit Blick auf Einrichtungen der Kinderbetreuung und der schulischen Ausbildung.  

Es kann kein Zweifel mehr bestehen: Der Staat muss auf allen Ebenen drastische Einspa-

rungen vornehmen. Und so ist es unvermeidlich, dass auch die staatlichen Aufgaben und 

Strukturen – überall und insgesamt – auf den Prüfstand gestellt werden. Tabuthemen darf es 

nicht geben. Und dabei ist der Blick gewiss nicht allein auf die kommunale Ebene zu lenken.  

Auf den Diätplan des neuen „schlanken“ Staates gehören – um nur einige Fälle zu nennen - 

namentlich auch 

 das viel zu lange tabuisierte Thema der Länderneugliederung; 

 die längst schon zu einem handfesten Gerechtigkeitsproblem gewordene Hypertro-

phie der gerichtlichen Rechtswege und Instanzenzüge; sowie vor allem 

 die nach wie vor ungelöste Problematik der ungebremsten Gesetzesflut, die gleich-

sam die Mutter aller Bürokratie ist. 

Das Thema Schlanker Staat kann, wie hier kurz skizziert, im Grunde nur umfassend gedacht 

und diskutiert werden, wobei neben den dargestellten Schattenseiten der finanziellen und 

demographischen Entwicklung natürlich auch die großen Chancen der Zukunft, insbesonde-
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re durch die rasante Entwicklung der modernen Kommunikationstechnologien zu berücksich-

tigen sind.  

Gewiss ist nur eines:  

Die Zahl der Verwaltungsträger, der Verwaltungsebenen, der Behörden und eben auch der 

Bediensteten wird deutlich sinken müssen, wenn der finanzielle Aufwand zur Verwirklichung 

des Gemeinwohls nachhaltig reduziert werden soll.  

Zumindest im Ergebnis herrscht denn auch weithin Einigkeit darüber, dass die Verwaltung 

kostengünstiger, wirtschaftlicher, effizienter, ja insgesamt „schlanker“ werden muss, dass 

dabei aber zugleich Bürgernähe und Teilhabe erhalten bleiben müssen und insbesondere 

den regionalen Besonderheiten hinreichend Rechnung zu tragen ist. 

Bei aller Offenheit der Debatte erscheint es besonders wichtig, den anlaufenden Diskussi-

onsprozess systematisch zu ordnen und zu steuern. Natürlich liegt es in der Natur des politi-

schen Prozesses, dass die einzelnen Reformvorschläge zunächst ungeordnet in die Debatte 

eingebracht werden, Aspekte der Aufgabenkritik mit solchen der Verwaltungs- und Gebiets-

strukturen in einen Topf geworden werden. Gerade weil aber im Grunde künftig nahezu das 

ganze Spektrum hoheitlicher Betätigung auf dem Prüfstand stehen wird, nämlich Art und 

Umfang der vom Hoheitsträger zu erfüllenden Aufgaben („Funktionalreform“), die dazugehö-

rigen und unterstützenden organisationsrechtlichen Strukturen („Strukturreform“) sowie der 

territoriale Zuschnitt der Verwaltungseinheiten auf allen Ebenen („Gebietsreform“), ist die 

Frage nach der richtigen Reihenfolge des Vorgehens von durchaus zentraler Bedeutung.  

Primat der Aufgabenkritik 

An erster Stelle muss dabei die „kritische Inventur“ des Bestandes und der Art der Aufga-

benwahrnehmung stehen, gleichsam ein „strategisches Controlling“, das die Verwaltungs-

wissenschaften mit dem Begriff der Aufgabenkritik belegt hat.  

Im Kern geht es um die Frage, welche Aufgaben der Staat auch künftig weiter wahrnehmen 

muss, bzw. was in den gesellschaftlichen Bereich zurückgegeben werden kann. Klar ist da-

bei auch die Zielrichtung: Hier muss es darum gehen, die jahrzehntelange chronische Über-

forderung des Staates durch Aufgaben, die er in Wahrheit gar nicht mehr erfüllen kann, zu 

beenden oder zumindest zu reduzieren.  

Nicht derjenige Staat ist stark, der viele Gesetze und Behörden schafft. Stark ist nur der 

Staat, der die Funktionen, die er übernommen hat, effektiv, d. h. mit einem Minimum an Re-

gularien und Behörden, erfüllen kann 
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Dem Konzept der Aufgabenkritik liegt damit zugleich ein gewandeltes Verständnis vom Staat 

zugrunde – weg vom Versorgungs- und Kontrollstaat, hin zum „Output-orientierten „Bürger-

staat“, weg von der wohlfahrtsstaatlich-daseinsvorsorgenden Verwaltung hin zur Gewährleis-

tungsverwaltung mit bloßen Reservefunktionen hinsichtlich der Eigenwahrnehmung von Auf-

gaben der Daseinsvorsorge. Die Wahrnehmung, Finanzierung und Gewährleistung von Auf-

gaben und öffentlichen Leistungen sind danach also getrennt voneinander zu denken. Der 

Staat der Zukunft wird – abgesehen von den hoheitlichen Kernaufgaben – keineswegs alle 

von ihm zu gewährleistenden Funktionen mehr in eigener Person erfüllen können. Ihm sollte 

vielmehr der Vollzug nur dann obliegen, wenn er die fraglichen Aufgaben besser erfüllen 

kann als Private bzw. gegebenenfalls ehrenamtlich Handelnde, also zuverlässiger, sachge-

rechter und kostengünstiger. Dies gilt für den Unterhalt von Bundesautobahnen, über deren 

Veräußerung derzeit laut nachgedacht wird, ebenso wie für die Pflege von Straßen, Spiel-

plätzen oder den Betrieb von Kindergärten. 

Das es dabei nicht nur um öffentlich-rechtliche Strukturfragen geht, sondern auch um zivil-

rechtliche Annexprobleme, etwa hinsichtlich des privaten Haftungsrechtes, ist selbstver-

ständlich. 

Allerdings meint der Begriff der Aufgabenkritik keineswegs, dass nur zu prüfen wäre, welche 

Aufgaben in Zukunft ab- oder aufgegeben werden können.  

Die Aufgabenkritik ist vielmehr zweigeteilt in eine „Zweckkritik“ – also die Frage: Erledigen 

wir die richtigen Aufgaben? – und eine „Vollzugskritik“ – also die Frage: Erledigen wir die 

Aufgaben richtig?  

Auch an dieser Stelle können sich neue, effizientere Lösungsmodelle ergeben, und dies 

nicht nur im Hinblick auf mögliche öffentlich-private Partnerschaften oder den Einsatz elekt-

ronischer Medien (auf den noch einzugehen ist). Von zentraler Bedeutung ist vielmehr etwa 

auch die Frage der Einbeziehung ehrenamtlichen Engagements. 

Das gesellschaftliche Engagement darf sich - aller Politikverdrossenheit zum Trotz - nicht 

länger auf das mehr oder weniger widerwillige Zahlen der Steuern und die Teilnahme an den 

Wahlen beschränken. Das bürgerliche Engagement ist vielmehr künftig noch stärker zu for-

dern und zu fördern. Wie schon im Bereich der gemeinnützigen Stiftungen die zu großen 

Teilen verschüttete „Kultur des Gebens“ zu einer neuen Blüte gebracht werden muss, sind 

persönlicher Einsatz und gesellschaftliche Solidarität Tugenden, die zur Erfüllung solcher 

öffentlicher Aufgaben unerlässlich sind, die in Zukunft keine staatlichen mehr sein werden.  
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Die Vorstellung von einem paternalistischen Staat ist jedenfalls als ebenso überholt zu be-

trachten wie die eines umfassend Daseinsvorsorgenden Wohlfahrts- und Wohlfühlstaat. 

Um nicht missverstanden zu werden: Hiermit soll keinesfalls einer Überlassung breiter Teile 

der hoheitlichen Funktionen an das freie Spiel der Kräfte des Marktes das Wort geredet wer-

den; das Ziel ist letztlich eine strukturelle und funktionelle Staatsvereinfachung, die Freiräu-

me schafft für eine effiziente Wahrnehmung der wirklich zentralen und unentbehrlichen 

Staatsaufgaben. 

(nicht vorgetragen:) Hinsichtlich der konkreten praktischen Ausgestaltung der Aufgabenkritik 

und der Umsetzung ihrer Ergebnisse bestehen dabei zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. 

Denkbar ist etwa das Modell einer „dezentralen Ergebnisverantwortung“, bei der seitens der 

Landesregierung lediglich Eckwerte für das Verfahren zur Aufgabenermittlung und –

bewertung vorgegeben werden, die eigentliche Prüfung aber den jeweiligen Ressorts zuge-

wiesen ist und in einem kontinuierlichen Prozess fortgeschrieben wird. Unter regelmäßiger 

Kabinettsbefassung mit dem Fortgang der Aufgabenkritik können dann konkrete Maßnah-

menvorschläge zeitnah umgesetzt werden, z. B. ein Aufgaben- bzw- Leistungsabbau, die 

Verlagerung von Aufgaben auf andere Verwaltungsebenen, auf Private oder gesellschaftli-

che Gruppierungen oder etwa die Optimierung der Aufgabenverteilung durch Bündelung von 

Querschnittsaufgaben. 

Maßstäbe der Aufgabenkritik sind dabei 

1. die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns,  

2. die Verbesserung der Effektivität im Sinne einer Qualitätssicherung,  

3. die Gewährleistung und Optimierung von Bürgernähe und Teilhabe und  

4. die Frage der praktischen Realisierbarkeit insbesondere auch nachgelagerter Modifikati-

onen der Verwaltungsorganisation und Behördenstruktur. 

Eine vor diesem Hintergrund durchgeführte Aufgabenkritik ist ein kontinuierlicher Vorgang 

und kann als „Untersetzung“ von Plänen zur Haushaltskonsolidierung und von strukturellen 

Reformvorschlägen dienen. Beabsichtigt ist damit  

• eine strukturelle und funktionale „Staatsvereinfachung“,  

• eine Reduzierung des Aufgabenspektrums auf einen Kernbestand und  

• die Betonung der Rolle als „aktivierender Staat“.  
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Ohne eine solche rigorose Aufgabenrevision, die auch den Gebrauch des Rotstiftes nicht 

scheut, droht auf allen Ebenen eine ungebremst voranschreitende „Selbstfesselung“ von 

Bund, Ländern und Kommunen durch zunehmende und in Wahrheit nicht mehr tragbare 

Aufgabenlasten. Eben diese Überforderungen aber zeichnen den „schwachen Staat“ der 

vergangenen Jahrzehnte aus, während der zukunftsfähige „starke Staat“ nur jenes Maß an 

Aufgaben übernimmt, die er wirklich zu schultern imstande ist. 

Erst auf der Grundlage einer soliden Aufgabenkritik wird man das Thema der Verwal-

tungsstrukutren sowie schließlich auch des territorialen Zuschnitts der konkreten Verwal-

tungsbereiche sinnvoll diskutieren können. Insbesondere die Frage von Gebietsreformen auf 

kommunaler Ebene kann sachgerecht nur gemeinsam mit einer Überprüfung des Aufgaben-

bestandes sowie der Aufgabenzuordnung  erörtert werden. Vor allem aber gilt, dass die Ge-

bietsreform keineswegs eine zwingende Folge von Funktionalreformen ist. 

Wenig vorbildlich dürften vor diesem Hintergrund die jüngsten Reformmaßnahmen in 

Schleswig-Holstein gewesen sein, die ohne erkennbare Aufgabenkritik direkt bei den Verwal-

tungsstrukturen ansetzten. Die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Kooperationsbereit-

schaft der Gemeinden werden hierdurch auf eine harte Probe gestellt, zumal die Möglichkei-

ten einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit höchst unzureichend ausgeschöpft 

wurden. Die Prognose, mit diesen Reformen würde die marode Finanzlage der Kommunen 

behoben, mag zwar die Aura einer kompromisslosen, kraftvollen Reformbemühung verbrei-

ten, steht aber mit Blick auf die wissenschaftliche Untermauerung ihrer Thesen auf eher tö-

nernen Füßen. 

Kaum überzeugen kann dabei insbesondere das Axiom bestimmter Mindestgrößen für 

Kommunen, wie sie von Gesetzes wegen auf 8.000 – 9.000 Einwohner festgelegt werden. 

Derartige Zahlen sind zwangsläufig „gegriffen“ und damit wenig sachgerecht. Weshalb nicht 

6.000, 7.000 oder – schön rund und einfach zu rechnen – 10.000?  

Die Argumentation erinnert in frappierender Weise an die unselige Neugliederungsdebatte 

der siebziger Jahre, als die sog. „Ernst-Kommission“ unter Rückgriff auf Speyerer Studien 

auf die fixe Idee verfiel, dass Gliedstaaten erst ab einer Bevölkerungszahl von 5 bis 6 Mio. 

Einwohnern existenzfähig seien. Nicht von ungefähr war diese Fixierung, die im übrigen von 

Anfang an durch die tatsächlichen Verhältnisse etwa in den USA oder der Schweiz glorreich 

widerlegt war – der Anfang vom Ende der Neugliederungsdiskussion. 

Dass nicht allein die Einwohnerzahl, sondern insbesondere auch die räumliche Lage einer 

Gebietskörperschaft, aber auch deren spezifische Sozio-Struktur und Historie mit darüber 
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entscheidet, ob diese sich kommod verwalten und regieren lässt, liegt auf der Hand, wurde 

und wird aber in Mindestgrößenmodellen niemals berücksichtigt.  

Blickt man auf die derzeitige Reformdebatte in Rheinland-Pfalz, wird die Notwendigkeit einer 

primären Aufgabenkritik weithin anerkannt.  

Immerhin aber ist der Diskussionsprozess mit der jüngst aufgewallten Debatte um die Zu-

kunft des Verbandsgemeindesystems in eine nicht unbedenkliche Schieflage geraten. Und 

dies nicht nur hinsichtlich des hier angemahnten Primats der Aufgabenkritik. 

Natürlich wäre es eine tolle Sache, wenn sich durch das schlichte Wegstreichen einer ein-

zelnen Ebene hohe Summen ohne nachhaltige Beeinträchtigungen einsparen ließen. Nur: Ist 

es wirklich so, dass die Verbandsgemeinden entbehrlich sind oder zumindest als bloße 

Dienstleistungsapparate von externen Verwaltungsträgern der Ortsgemeinde oder gar der 

Kreise gesteuert werden könnten? Alle rechtlichen und verwaltungswissenschaftlichen Indi-

katoren sprechen gegen diese Annahme, wie ich im Folgenden begründen will: 

These 1: Die Outputebenen stärken heißt: Verbandsgemeinden stärken! 

Zu den grundlegenden Erkenntnissen der modernen Verwaltungswissenschaften zählt die 

Forderung, dass der ökonomisch und effizient handelnde Staat „output-orientiert“ zu struktu-

rieren ist. Zu stärken ist also die sogenannte „Arbeitsebene“, während die Aufsichts- und 

Kontrollebene so schlank wie möglich gehalten wird. Wie dramatisch der Nachholbedarf ge-

rade in dieser Hinsicht ist, hat Altbundeskanzler Helmut Schmidt in seinem Buch „Globalisie-

rung“, das auf eine Vorlesung vor der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität zurückgeht, 

am Beispiel der Gerichtsbarkeit plastisch geschildert: 

„Früher“, so schreibt Schmidt, „war ein Amtsrichter eine bedeutete Figur. Heute schämt er 

sich zu sagen, dass er am Amtsgericht tätig ist. Jedes zweite Verfahren geht in die nächste 

Instanz, und jede Instanz pinselt ganz sorgfältig ihre Begründung, in der Hoffnung, möglichst 

zu vereiteln, dass ihr Urteil in der nächsten Instanz aufgehoben wird.“  

Und so beschäftigt etwa die Hansestadt Hamburg, wie Helmut Schmidt resignierend fest-

stellt, ebenso viele hauptamtliche Richter wie ganz England zusammen. 

Genau an dieser Stelle ist ein Umdenken wichtig und richtig. Die in den Verwaltungswissen-

schaften auf breiter Basis anerkannten Vorstellungen von einer Output-gesteuerten Res-

sourcenverwendung müssen Maßstab und Grundlage für die Bewertung aller bisherigen 

Reformvorschläge sein.  
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Das aber bedeutet nichts anderes, als dass die bürgernah agierenden Verwaltungsebenen, 

zu denen vorrangig die Verbandsgemeindeebene zählt, zu stärken, die übergeordneten Auf-

sichts- und Kontrollebenen dagegen so weit wie möglich zu verschlanken sind. 

Gerade die aktuellen Diskussionen um den Missbrauch beim sog. Arbeitslosengeld II bele-

gen nachdrücklich die Problematik einer Vernachlässigung der bürgernahen Arbeitsebenen. 

Kann es wirklich verwundern, dass die Arbeitsgemeinschaften mit ihren großen räumlichen 

Zuständigkeitsbereichen in besonderer Weise anfällig sind für Sozialmissbrauch, egal, wel-

chen Umfang dieser Missbrauch nun tatsächlich angenommen hat?  

Natürlich stimmt es, wenn die designierte Bundeskanzlerin Angela Merkel gegenüber der 

Bild am Sonntag sagte – ich zitiere wörtlich – :  

„Gespart wird, wenn wir die Entscheidungen möglichst nah an die Menschen bringen“, 

womit sie die kommunale Ebene anspricht.  

Und natürlich stimmt es auch, wenn der FDP-Generalsekretär Dirk Niebel in der FAZ sein 

Plädoyer für eine gemeindliche – in Rheinland-Pfalz dann wohl doch auch verbandsge-

meindliche – Aufgabenzuständigkeit in Sachen Arbeitslosengeld II damit begründet, dass der 

Bürgermeister seine Pappenheimer kennt und weiß, ob jemand wirklich Hilfe braucht und nur 

nicht kann oder nicht will.  

Wirklich recht aber hatte allein der rheinland-pfälzische Verbandsbürgermeister, der genau 

dasselbe bereits bei der Einführung des neuen Arbeitslosengeldes II gesagt hat! 

These 2: Allein das Verbandsgemeindesystem sichert das Überleben der 
 Ortsgemeinden 

Natürlich mag die Vorstellung verlockend sein, dass man eine Verwaltungsebene oder zu-

mindest eine gemeindliche Führungsebene ersatz- und folgenlos streichen könnte. Allein 

realistisch ist diese Vorstellung, was die Verbandsgemeinden angeht, nicht! 

Die nüchterne Wahrheit dürfte sein: Wer der Abschaffung der Verbandsgemeinde das Wort 

redet, wird die Einheitsgemeinde erhalten! Da die „wichtigsten“ gemeindlichen Verwaltungs-

funktionen von den Verbandsgemeinden wahrgenommen werden, würde deren „Aus“ bereits 

auf kurze bis mittlere Sicht auch das „Aus“ für die Ortsgemeinden bedeuten. Die womöglich 

dem einen oder anderen vorschwebende Alternative, die Verbandsgemeindeebene zu besei-

tigen und die hauptamtlichen Verwaltungen bei den derzeitigen, teilweise sehr kleinen Orts-
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gemeinden anzusiedeln, dürfte angesichts der dramatischen Haushaltslage von Bund, Län-

dern und Kommunen schon aus ökonomischen Gründen nicht praktikabel sein.  

Unterschwellige Überlegungen, aus den ehrenamtlichen Ortsgemeinde-Bürgermeistern ali-

mentierte „Hauptamtler“ zu machen, ist die nüchterne Erkenntnis entgegen zu halten, dass 

zwei hauptamtliche Führungen in der Zwei-Ebenen-Gemeinde keinesfalls finanzierbar sind. 

Erst recht könnte es keine Lösung sein, kurzerhand die professionelle Führungsebene der 

Verbandsgemeinde zu beseitigen und die solchermaßen „enthauptete“ Verbandsgemeinde 

durch die Ortsgemeinden zu steuern.  

Denn das organisatorische Zusammenfließen beider gemeindlichen Ebenen führte – von den 

praktischen Problemen einer „kopflosen“ Verwaltungsebene ganz abgesehen – letztlich doch 

zu einem Zentralisierungsprozess, an dessen Ende Zusammenlegungen mit vorhersehbaren 

Folgen für Bürgernähe, Partizipation und ehrenamtliches Engagement stehen. 

These 3: Das Verbandsgemeindesystem hat sich bewährt  

Das wohl durchschlagendste Argumente für die Beibehaltung der Verbandsgemeindestruktur 

aber lautet schlichtweg: Die Verbandsgemeinden haben sich in den dreißig Jahren ihres Be-

stehens bestens bewährt. Deutlich wird dies, wenn man sich die Umstände vor Augen führt, 

die seinerzeit zur Etablierung des Verbandsgemeindesystems geführt haben. Damals wie 

heute nämlich war eine Vielzahl der historisch gewachsenen kleinen Gemeinden nicht in der 

Lage, die anstehenden, seinerzeit noch vergleichsweise wenigen Aufgaben etwa im Bereich 

der Wasserversorgung oder der Unterhalten von Sportstätten ordnungsgemäß zu erfüllen. 

Bereits seit Beginn der fünfziger Jahre gab es daher Bestrebungen zur Verbesserung der 

Verwaltungskraft bevölkerungsschwacher Gemeinden. Zwischen 1966 und 1974 wurde in 18 

Landesgesetzen zur Verwaltungsvereinfachung das riesige Pensum der Verwaltungsreform 

bewältigt. Was folgte, waren grandiose Aufbauleistungen vor allem in den Bereichen der 

gemeindlichen Infrastruktur einschließlich schulischer Einrichtungen, ohne dass die Ortsge-

meinden hierdurch Schaden litten.  

Und vielleicht haben die heutigen Diskussionen um die Zukunft der Verbandsgemeindestruk-

tur sogar etwas damit zu tun, dass die Verbandsgemeinden ihre Arbeit so gut verrichtet ha-

ben, dass man die Ursachen und Wurzeln dieses einzigartigen Aufbaus vergessen hat und 

vergessen machen möchte.  

Es dürfte jedenfalls für sich sprechen, dass seit 1974 nur noch eine Handvoll Verbandsge-

meinden in Einheitsgemeinden umgewandelt wurde, und dies vorrangig mit Blick auf die Op-

tionen einer finanziellen Förderung durch die damaligen Gesetze (§ 2a FAG).  
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Auch wird verständlich, weshalb eine politische oder gesetzliche Forcierung der ursprünglich 

erwarteten Umwandlung in ein Einheitsgemeindesystem wegen des Erfolgs der Verbands-

gemeindestruktur allgemein für nicht erforderlich erachtet wurde. Kritische Stimmen waren in 

den vergangenen drei Jahrzehnten jedenfalls nur sehr selten zu vernehmen, die meisten 

gegenwärtigen Reformvorschläge fußen denn auch auf dem Bekenntnis zur Beibehaltung 

der Verbandsgemeindestruktur. 

Die Einführung des Verbandsgemeindesystems kann rückblickend mit guten Gründen als 

das „Kernstück der Mitte der 60er Jahre in Rheinland-Pfalz eingeleiteten Verwaltungsreform“ 

betrachtet werden. Die Verbandsgemeinde sollte als „leistungsfähigere Einheit […] in dem ihr 

zugeordneten Nahbereich im Rahmen der Daseinsvorsorge Leistungen der Grundversor-

gung“ erbringen und hat diesen Auftrag vollauf erfüllt. Sie hat auf der anderen Seite die Mög-

lichkeit geschaffen, die politische Eigenständigkeit der Ortsgemeinden „in ihrer kommunalpo-

litischen Substanz“ zu erhalten. Dass dieses Projekt gelungen ist, steht außer Streit.  

So stellte etwa W. Bernet im Jahre 1993 fest:  

„Die Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz zerbrach ebenfalls nicht die Eigenständigkeit 

der Gemeinden und stellte eine vitale Relation zwischen den Verwaltungskompetenzen 

von Verbandsgemeinde und verbandsgehörige Gemeinde her, die offene Akzeptanz fin-

det“.  

Dass das Verbandsgemeindemodell sogar zu geringeren finanziellen Aufwendungen führt 

als das Einheitsgemeindemodell, deutet sich aus der Tatsache an, dass Rheinland-Pfalz mit 

15,4 Beschäftigten je 1.000 Einwohner den zweiten Platz unter den Flächenländern belegt.  

Die Gründe für die Einführung des Verbandsgemeindesystems im Zuge der umfangreichen 

Verwaltungsreformen zwischen 1966 und 1974 tragen also noch heute; sie  lassen sich mit 

gewissen Modifikationen auch für die gegenwärtige Diskussion um die Verwaltungsstruktur-

reform fruchtbar machen. Denn die „Zentralisierung der Verwaltung bei gleichzeitiger De-

zentralisierung der politischen Entscheidung“ hat sich als „ideales Modell“ für ein kleines Flä-

chenland erwiesen. So ist auch in anderen Ländern die Einführung eines dem rheinland-

pfälzischen Kommunalmodell ähnlichen Kommunalverfassungsrechts in Angriff genommen 

worden, so z. B. in Sachsen-Anhalt, wo – nach ersten gesetzgeberischen Schritten – ein 

politischer Wechsel die Einführung sog. „qualifizierter Verwaltungsgemeinschaften“ letztlich 

verhindert hat. Das Paradigma eines Vorrangs der Einheitsgemeinde vor der Verbandsge-

meindestruktur dürfte jedenfalls als gefallen, das „Modell Verbandsgemeinde“ als gleichwer-

tige, je nach Bundesland sogar bessere Alternative anzusehen sein.  
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These 4: Allein das Verbandsgemeindesystem gewährleistet lokale Integration 

Bei aller berechtigten Sorge um die Finanzierbarkeit der öffentlichen Verwaltung darf die 

Bedeutung der lokalen Integration durch die Gemeinden nicht unterschätzt werden. Sie ist 

und bleibt die eigentliche Zielsetzung der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie, eine 

Zielsetzung überdies, die – gerade in ihren ehrenamtlichen Implikationen – durchaus pekuni-

äre Elemente aufweist.  

„Die segensvollen Wirkungen einer guten Gemeinde- und Städteordnung,“ so schreibt der 

geistige Vater der kommunalen Selbstverwaltung, der Reichsfreiherr von und zum Stein, 

„sind Belebung des Bürgersinns und Lenken der Tätigkeit vom Eigennutz auf das Gemein-

nützige hin.“ 

Insoweit trifft sich das Modell der gemeindlichen Selbstverwaltung im Ergebnis durchaus mit 

den jüngeren Ideen der verwaltungswissenschaftlichen „New Public Management“-

Konzeptionen, denen es gerade darum geht, die „Output“-Ebene zu stärken. Eine bürgerfer-

ne Verwaltung ruft notwendig Schwierigkeiten mit der Identifikation hervor, schafft Akzep-

tanzprobleme mit Entscheidungen „von denen da oben“, und führt damit zu erheblichen Ein-

bußen bei der Bereitschaft zu Partizipation und ehrenamtlichem Engagement.  

In diesem Sinne wird sich das Gespann aus Verbands- und Ortsgemeinden nicht zerschla-

gen lassen, ohne dass hierdurch Intensität und Umfang des ehrenamtlichen Engagements in 

der Bevölkerung massiv gefährdet werden. 

Gewiss wird die demographische Entwicklung den Bestrebungen um eine auch „räumliche“ 

Bürgernähe in Zukunft schmerzhafte Grenzen setzen. Wohl nicht zufällig hat das Bundesver-

fassungsgericht dem Gesetzgeber beim Ausgleich der vor allem in dünn besiedelten Gebie-

ten kollidierenden Aspekte der Effizienz der Verwaltung und der Bürgernähe einen ver-

gleichsweise großen Gestaltungsspielraum gewährt. Bei immer weiter sinkenden Bevölke-

rungszahlen im ländlich strukturierten Raum, wie sie nach den ernüchternden Studien des 

Statistischen Landesamtes zu erwarten sind, wird das Bedürfnis nach ortsnahen Verwal-

tungseinheiten gewiss irgendwo an Wirtschaftlichkeitsgrenzen stoßen. Dennoch: Nähme 

man der Bevölkerung in dünn besiedelten Gebieten die Möglichkeit, die zuständigen Behör-

den vor Ort erreichen zu können, würde dies die Abwanderungsbewegungen in die Ballungs-

räume nur zusätzlich beschleunigen.  

Infrastrukturelle Defizite – auch hinsichtlich des Zugangs zu Verwaltungsleistungen – sind 

neben den womöglich besseren Berufsaussichten einer der Hauptgründe für die „Flucht“ aus 

strukturschwachen Gegenden. Eine „Hochzonung“ von Aufgaben oder die Aufhebung der 

Verbandsgemeindestruktur zu Lasten bevölkerungsarmer Ortsgemeinden bringt damit nicht 
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nur gesellschaftlich-soziale Nachteile mit sich, sondern ist auch im Hinblick auf die demogra-

phische Entwicklung, die die finanzielle Misslage zumindest teilweise verursacht und ver-

stärkt, wohl kaum förderlich.  

Auch wenn daher die demographische Entwicklung kaum aufzuhalten erscheint, sollte man 

ihr nicht durch den Abzug identitätsstiftender Einrichtungen weiteren Vorschub leisten – ich 

denke hier ganz konkret an die Grundschulen, die einen evidenten Bezug zur örtlichen Ge-

meinschaft aufweisen und für die die gemeindliche Trägerschaft daher eine hohe integrative 

Bedeutung hat. 

These 5: Die Verbandsgemeinde ist Gemeinde 

Ein letztes Argument ist schließlich juristischer, genauer gesagt verfassungsrechtlicher Na-

tur: Es lautet schlichtweg: Die Verbandsgemeinde ist Gemeinde und darf daher schon recht-

lich nicht fremdbestimmt, organisatorisch deformiert oder ohne sachliche Gründe beseitigt 

werden.  

Gewiss hat es in der rechtlichen Einordnung der Verbandsgemeinden seit jeher Unsicherhei-

ten gegeben, die mutmaßlich auf die wenig glückliche Wortwahl bzw. die äußere Ähnlichkeit 

der Begriffe Verbandsgemeinde und Gemeindeverband beruhen. Wortlaut und Systematik 

der Gemeindeordnung belassen hingegen keinen Zweifel, dass der Gesetzgeber mit der 

Verbandsgemeinde – schon dem Wortlaut nach – keinen Verband, sondern eine Gemeinde 

geschaffen hat – eine Gemeinde, die folgerichtig auch ihrerseits Träger der verfassungs-

rechtlichen Selbstverwaltungsgarantie ist.  

Schon 1967 hat Walter Bogner, einer der engagiertesten Befürworter der Verbandsgemein-

de, diese als „Föderal- oder Dachgemeinde“ angesehen, die „zusammen mit den Gemeinden 

des Verbandsbereich eine kooperative Einheit, gewissermaßen einen gemeindlichen Bund 

bildet“. Der alte Streit die Einordnung der Verbandsgemeinde als Gemeinde oder als Ge-

meindeverband ist zwar noch immer nicht abschließend geklärt, gerade die neuere verfas-

sungsgerichtliche Judikatur mit ihren Vorgaben für die Aufgabenverteilung zwischen ge-

meindlicher und gemeindeverbandlicher Ebene spricht aber dafür, die zweistufige Gemein-

destruktur eben nicht als System aus zwei eigenständigen kommunalen Ebenen anzusehen, 

sondern als „eine, wenn auch gegliederte, aber dennoch einheitliche Gemeindeebene“.  

Denn nach dieser sog. Rastede-Rechtsprechung wäre es dem Landesgesetzgeber schon 

aufgrund des verfassungsrechtlich vorgegebenen dezentralen Aufgabenverteilungsprinzips 

untersagt, die den Verbandsgemeinden zugeordneten Aufgaben einem Gemeindeverband 

oberhalb der gemeindlichen Ebene zuzuordnen. Dies gilt etwa für die in § 68 der Gemeinde-
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ordnung angeordnete gesetzliche Prozessstandschaft der Verbandsgemeinden für die ver-

bandsangehörigen Ortsgemeinden, aber auch für viele andere Aufgaben. Wenn also diese 

Zuständigkeitsverteilung zwischen Orts- und Verbandsgemeinden auch vom Bundesverwal-

tungsgericht als verfassungskonform bezeichnet worden ist, so konnte das Gericht zu einer 

solchen Erkenntnis nur dadurch gelangen, dass es den Gemeindecharakter der Verbands-

gemeinde zugrunde legte. Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden sind insoweit also nicht 

etwa „isoliert“ zu sehen, nicht als zwei unterschiedliche, gegeneinander gerichtete Ebenen, 

sondern als „eine, wenn auch gegliederte, aber dennoch einheitliche Gemeindeebene“. In-

nerhalb dieser einheitlichen Ebene erfolgt dann entsprechend der Aufgliederung in Ortsge-

meinde und Verbandsgemeinde die konkrete Aufgabenzuweisung, ohne dass die gemeindli-

chen „Bastionen“ des Art. 28 Abs. 2 GG insoweit gegeneinander in Stellung zu bringen wä-

ren. 

Unterliegt die Verbandsgemeinde damit aber den Verfassungsgarantien des Art. 28 Abs. 2 

GG, ergeben sich hieraus durchaus gewichtige Grenzen für einen Zugriff des Gesetzgebers. 

Namentlich eine organisatorische Enthauptung der Verbandsgemeinden, die diese zum Wei-

sungsempfänger andere Selbstverwaltungskörperschaften machte, wäre mit dem Grundge-

danken der gemeindlichen Selbstverwaltung schlechterdings nicht vereinbar. Dies würde 

auch und erst recht dort gelten, wo überörtlichen Verwaltungsträgern wie den Kreisen bzw. 

den Landräten Direktionsrechte über die Verbandsgemeinden eingeräumt werden sollen. Mit 

einem solchen Modell würde der Grundgedanke der gemeindlichen Selbstverwaltung förm-

lich auf den Kopf gestellt. 

Erst recht müsste eine Degradierung der Verbandsgemeinden zu bloßen Zweckverbänden 

am objektiven Staatsaufbauprinzip der gemeindlichen Selbstverwaltung scheitern, da sich 

zentrale örtliche Aufgaben – wie das BVerfG in seiner Rastede-Entscheidung betont hat – 

eben nicht rechtsverbindlich auf die Ebene eines Gemeindeverbandes verschieben lassen. 

Aber schauen wir in die Zukunft: 

Wie soll es nun weitergehen? 

Der Umstand, dass das Verbandsgemeindemodell nach wie vor ein überzeugendes Modell 

gerade für die ländlich geprägten Regionen des Landes Rheinland-Pfalz ist, heißt gewiss 

nicht, dass die Reformdebatte insgesamt unnütz oder überflüssig wäre. Worum es geht, ist, 

die zeitgemäßen Ziele zu fixieren. Im Sinne der modernen Zielsetzung einer Output-

Orientierung der öffentlichen Verwaltung muss es dabei primäre Intention sein, die erkannten 

Stärken des zweistufigen Gemeindesystems weiter auszubauen bzw. zu stärken.  
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Spricht somit die nüchterne Analyse für die prinzipielle Beibehaltung des Erfolgsmodells der 

Verbandsgemeinden, stellt sich doch zugleich die Frage, an welcher Stelle das gegenwärtige 

Modell womöglich weiter verbessert werden könnte.  

Sowohl finanzielle wie dienstleistungsorientierte Erwägungen weisen hier eine klare Rich-

tung: nämlich den Weg der Verlagerung hoheitlicher Funktionen „von oben nach unten“. Mit 

guten Gründen ist insoweit insbesondere die Errichtung sog. „Bürgerbüros“ auf Verbands-

gemeindeebene vorgeschlagen worden, die Serviceleistungen gegenüber dem Bürger bün-

deln.  

Diese Büros könnten auch Beratungsleistungen außerhalb der eigenen Zuständigkeiten 

erbringen, zum Beispiel für die Träger der Rentenversicherung oder als Außenstellen der 

Agenturen für Arbeit. Sie könnten sogar teilweise „mobilisiert“ werden und so in flächenmä-

ßig großen Verbandsgemeinden auch in den jeweiligen Ortsgemeinden präsent sein. Die 

Verbandsgemeinden könnten zur Erweiterung des Angebotes solcher Bürgerbüros insbe-

sondere Aufgaben der Kreise, aber auch bestimmter Landesbetriebe und Landesämter ü-

bernehmen, die sich sinnvollerweise auf der untersten Verwaltungsebene realisieren lassen. 

Beispielhaft genannt seien hier die Kraftfahrzeugzulassung und die Führerscheinerteilung, 

die bislang bei den Kreisen angesiedelt sind, aber in einem bürgernahen Büro vor Ort besser 

erfüllt werden könnten. Allein der Umstand, dass die Kfz-Kennzeichen nach Kreisen sortiert 

werden, dürfte kein tragfähiges Argument für die Beibehaltung der gegenwärtigen Zustän-

digkeitszuweisung sein, schließlich muss sich auch niemand seinen Personalausweis in der 

Bundeshauptstadt abholen, nur weil er die deutsche Staatsangehörigkeit ausweist.  

Unter Einbeziehung der schon in der Zuständigkeit der Verbandsgemeinden liegenden Auf-

gaben wie etwa das Meldewesen könnten die Bürgerbüros so zu Serviceeinheiten ausge-

baut werden, die die Bedürfnisse des täglichen Lebens der Bevölkerung weitgehend abde-

cken. Dazu gehört natürlich auch der Sozialbereich, der im Bereich des Arbeitslosengeldes II 

gerade auch wegen der sträflichen Vernachlässigung der Gemeinden finanziell aus den Fu-

gen geraten ist.  

(nicht vorgetragen:) Im Zuge der Verlagerung hoheitlicher Funktionen „von oben nach unten“ 

könnten auch die Kreise als Ausgleich für die Aufgaben, die sie an die Verbandsgemeinden 

abzutreten hätten, gegebenenfalls bisher staatliche Aufgaben übernehmen. Dabei ist freilich 

zu beachten, dass die Übertragung zahlreicher staatlicher Aufgaben an die Kreise ihre Dop-

pelaufgabe als Kommunen einerseits, als staatliche Verwaltungsbehörden andererseits aus 

dem Lot zu bringen droht. Die Kreise sollen aber gerade kommunale Kreise mit eigenen 

Selbstverwaltungsaufgaben und eigenen Organen der Selbstverwaltung bleiben; dies ist 

insbesondere bei der Verlagerung staatlicher Aufgaben zu berücksichtigen.  
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E-Government 

In diesem Zusammenhang ist auch auf Aspekte des E-Governments einzugehen. Dies vor 

allem auch deshalb, weil dem E-Government, wie dem IT-Recht insgesamt, eine nicht uner-

hebliche Zentralisierungs- bzw. Entörtlichungstendenz innewohnt. Diese kann bei unreflek-

tierter Adaption zu einer Gefährdung der eigentlichen Ziele gemeindlicher Selbstverwaltung 

führen. 

Gewiss müssen in Zukunft Netzwerke und andere Technologien zur Optimierung der Verwal-

tungsabläufe Verwendung finden, beispielsweise durch die Einrichtung von Zentralregistern 

für das Meldewesen. Zu warnen ist aber vor Überlegungen, die auf eine zentralisierte elekt-

ronische Verwaltung ohne Gebietsbezug abzielen. Derlei Überlegungen führen nicht nur zu 

kompetenzrechtlichen Abgrenzungsproblemen, sondern stellen vor allem die Kernidee der 

kommunalen Selbstverwaltung in Frage, nämlich die politische Teilhabe der Bürger im Be-

reich der örtlichen Angelegenheiten. Die Vorteile einer Digitalisierung von Diensten dürfen 

nicht auf Kosten der gemeindlichen Selbstverwaltung gehen oder mit der Zurückdrängung 

des vor Ort angesiedelten Ehrenamtes erkauft werden.  

So richtig die Erkenntnis ist, das Modernität der Verwaltung nicht heißen kann, ineffiziente 

Verwaltungsstrukturen in Software zu gießen, so richtig ist andererseits, dass E-Government 

kein „Selbstzweck“ ist und ohne die sinnvolle Einbindung in die bewährten Strukturen nicht 

ohne weiteres Leistungsfähigkeit, Transparenz und damit auch die Legitimation der Verwal-

tung fördert.  

Das E-Government soll also die bürgernahe und output-orientierte Verwaltung stärken, nicht 

aber in Frage stellen. Mag daher über eine zentrale Bereitstellung der technischen Plattfor-

men – etwa für elektronische Gewerbeanmeldungen und ähnliches – zu reden sein, darf 

andererseits die dezentrale Organisationsstruktur im Bereich der kommunalen Selbstverwal-

tung nicht der Digitalisierung geopfert werden. E-Government muss der kommunalen Selbst-

verwaltung zu Diensten stehen, nicht umgekehrt. 

Letzter Punkt: Die Ortsgemeinde 

Wo aber stehen nun die Ortsgemeinden?, werden sich vielleicht die Ortsbürgermeisterinnen 

und Ortsbürgermeister fragen, nachdem wir soviel von den Verbandsgemeinden gesprochen 

haben. 

Die Antwort ist klar: Keinem anderen Ziel dient die Sorge um das Verbandsgemeindesystem, 

als ihnen, den Ortsgemeinden, die Luft zum Leben zu sichern, als den Bürgerinnen und Bür-
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gern – durchaus im Sinne des Gesamtwohls – Identifikation und Teilhabe auf der örtlichen 

Ebene zu erhalten.  

Gerade in einem Land wie Rheinland-Pfalz, das nur zum Teil historisch gewachsen ist und 

zahlreiche örtliche Besonderheiten hinsichtlich der landsmannschaftlichen Struktur der Be-

völkerung aufweist, nehmen die Gesichtspunkte der Identitätsstiftung, der Heimatverbun-

denheit und der landsmannschaftlichen Zusammengehörigkeit in der Bevölkerung eine her-

ausragende Stellung ein. Das wissen nicht nur die Einwohner der Gemeinde Kröv an der 

Mosel. Vielmehr lässt sich anhand objektiver sozialpsychologischer Untersuchungen bele-

gen, dass das soziale Wohlbefinden durch eine „Revitalisierung der Dörfer und des Nach-

barschaftsumfeldes“ nachhaltig gesteigert werden kann. In einer zunehmend globalisierten 

Welt wird die Bedeutung der Region und der Gemeinde weiter wachsen – „die kleinen Ein-

heiten sind gefragt“.  

Nicht zufällig ließ sich denn auch schon recht bald nach der Einführung der Verbandsge-

meindestruktur feststellen, dass die „behutsame“ Reform unter Beibehaltung der Ortsge-

meinden dem ehrenamtlichen Engagement der Bevölkerung zuträglich gewesen ist. Auch 

das ehrenamtliche Mandat der Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister ist als „Kon-

sequenz des kommunalrechtlichen Bekenntnisses zur bürgerschaftlichen Selbstverwaltung“ 

zu sehen und zu wahren. Überdies gilt gerade Rheinland-Pfalz als ein Land, in dessen Ge-

meinden das Ehrenamt seit jeher eine bedeutende Rolle gespielt hat. Dass insbesondere die 

„nah am Bürger“ befindlichen politischen Entscheidungsbefugnisse in der ehrenamtlichen 

Verantwortlichkeit vor Ort, also bei den Ortsgemeinden, bleiben, sichert damit eine möglichst 

große Partizipation und Identifikation. Die Bündelung von Engagement in den Ortsgemein-

den führt zudem zu Personaleinsparungen. So wird zukünftig die Bedeutung des Ehrenam-

tes eher zu- als abnehmen, zumal es auf breiter politischer Basis befürwortet wird. Getreu 

dem Motto „Die Stärken stärken“ wird es daher hinsichtlich der Ortsgemeinden darum gehen, 

deren Potenzial an ehrenamtlicher Partizipation weiter auszubauen.  

Im Verhältnis zu den Verbandsgemeinden sollten die Ortsgemeinden daher in ihrer politisch-

demokratischen Funktion gestärkt werden, während die Aufgabe der Verbandsgemeinde als 

Verwaltungseinheit zur Erfüllung administrativer Aufgaben, aber auch als Trägerin überörtli-

cher Funktionen wie z. B. die Steuerung der Wirtschaftsförderung, die regionale Entwick-

lungsplanung oder die Personalsteuerung – etwa für die in Trägerschaft der Ortsgemeinden 

stehenden Kindergärten – betont werden muss. 

Umgekehrt ist an dieser Stelle zugleich nochmals darauf hinzuweisen: Der Verbund von 

Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde kann nicht zerschlagen werden, ohne Intensität und 

Umfang des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung massiv zu gefährden.  
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Fazit 

Die so genannte „Verbandsgemeindestruktur“ mit ihrer zweistufigen Gemeindeebene in 

Rheinland-Pfalz hat sich in den dreißig Jahren ihres Bestehens bewährt und ist beizubehal-

ten. Ansätze zu einer Verwaltungsreform müssen nach eingehender und detaillierter Aufga-

benkritik am Zuschnitt von Funktionen und Kompetenzen ansetzen, nicht aber allein an der 

räumlichen Gliederung von Gebietskörperschaften. Damit ist für die kommunale Verwal-

tungsreform in Rheinland-Pfalz nachdrücklich das Modell einer Optimierung des Status Quo 

hinsichtlich der Aufteilung in Verwaltungsebenen bei gleichzeitiger Revision der Aufgaben zu 

empfehlen. Es geht hierbei nicht um vermeintliche „Bewahrungsinteressen“ der Gemeinden 

und Städte, sondern um die Fortsetzung einer jahrzehntelangen Erfolgsgeschichte der rhein-

land-pfälzischen Verbandsgemeindestruktur. Der Grundsatz „Die Stärken stärken“ sollte 

auch im Hinblick auf die Grundentscheidungen einer Kommunalverfassungsreform beachtet 

werden. 

Bm und BmSt Heijo Höfer: 

„Sehr geehrter Herr Professor Dr. Dietlein, vielen Dank für Ihren Vortrag und die Vielzahl der 

Sachargumente, die für die Verbandsgemeinde- und Ortsgemeindestruktur sprechen. Sie 

werden in der vor uns liegenden Diskussion nur schwer zu entkräften sein. Lassen Sie mich 

aber zu Beginn der Aussprache zu diesen Sachargumenten noch etwas emotionales hinzu-

fügen, und da spreche ich in erster Linie die Verbandsgemeindeverwaltungen und die haupt-

amtlichen Kolleginnen und Kollegen an der Spitze dieser Verwaltungen an: Wenn wir es 

bleiben lassen, uns als Vorgesetzte der Ortsgemeinden zu begreifen und wenn wir den 

Dienstleistungscharakter unserer Verwaltung für die Ortsgemeinden noch weiter entwickeln, 

dann werden wir bald über 2.300 glühende Befürworter  unserer derzeitigen Struktur haben 

und dann wird diese Struktur tatsächlich dauerhaft zukunftsfähig sein. Das war jetzt das E-

motionale, was zu den Sachargumenten noch dazukommen sollte. 

Unter Punkt 6 haben wir auf der Tagesordnung stehen ‚Aussprache’. Wer etwas sagen 

möchte, wir haben im Saal verschiedene Mikrofone aufgestellt.“ 

6. – Aussprache 
Zu diesem Punkt der Tagesordnung ergeben sich keine Wortmeldungen. 

7. – Schlusswort 

 



- 46 - 

.../ 47 

 

Bm/BmSt Winfried Manns, Konz: 
„Liebe Kolleginnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

wir haben bewusst das Thema ‚Verwaltungsreform’ auf die Tagesordnung gesetzt und mit 

dem Vortrag von Professor Dr. Dietlein beleuchtet. Wir gehen damit in die Offensive, weil wir 

als Vertreter der kommunalen Familie wissen, dass wir diese Ebene zukunftsfähig machen 

müssen. Wir sind uns – das möchte ich ausdrücklich betonen – mit dem Städtetag und dem 

Landkreistag in wesentlichen Fragen einig, auch, wenn es in einzelnen Bereichen unterschied-

liche Auffassungen gibt. Wir sind nämlich davon überzeugt, meine Damen und Herren, dass 

eine zukunftsfähige Kommune nicht gelingt, wenn man einfach den Stein ‚Verbandsgemein-

den weg’ ins Wasser wirft und dies dann damit begründet, dass damit 

163 Verbandsbürgermeister und Verbandsgemeinderäte schlicht und einfach keine Kosten 

mehr bringen. Dies ist – das will ich ganz persönlich so sagen, nicht weil ich Verbandsbürger-

meister bin, sondern weil es eigentlich um die kommunale Sache geht – ein Angriff auf die 

unterste bürgernahe Verwaltungsebene und auf die Ortsgemeinden unmittelbar. Welche Aus-

wirkungen ein solcher Umgang mit einem Problem hat, hat die Abschaffung der Bezirksregie-

rungen eigentlich verdeutlicht. Das Ändern von Bezeichnungen an den Türen ohne wesentli-

che Aufgabenveränderung ist nur ‚alter Wein in neuen Schläuchen’. Deswegen wollen wir ak-

tiv mitgestalten und die politischen Entscheidungen mit unserer wesentlichen Beteiligung und 

unseren Vorstellungen mit beeinflussen. Ich will das so verdeutlichen: Die von den Kosten 

zweitgünstigste Verwaltungsorganisation in den Bundesländern kann ja eigentlich so schlecht 

nicht sein. 

Dies gilt umso mehr - und darauf möchte ich ebenfalls kurz eingehen -, als mit der kaufmänni-

schen Buchführung eine wesentliche Änderung der kommunalen Finanzorganisation mit ein-

hergeht. Wir stehen hier vor einer besonderen Aufgabe und Herausforderung, weil wir eine 

jahrzehntelange Tradition und besondere Kenntnisse verlassen und uns Neuem zuwenden. 

Und ich will da ganz klar und deutlich eines sagen: Diese Aufgabe müssen wir uns selber, 

unseren Mitarbeitern, aber insbesondere auch noch unseren Ratsmitgliedern nahe bringen. 

Ich will das einmal ganz einfach formulieren: Als Herr Bellefontaine eben unsere schöne Jah-

resrechnung vorgetragen hat, habe ich bei dem ein oder anderen ein bisschen Erstaunen im 

Gesicht gesehen. Dieses Erstaunen kommt daher, weil man natürlich die Grundlagen, unter 

denen diese Jahresrechnung gemacht worden ist, für die Zukunft erst erarbeiten muss. Auf 

der anderen Seite möchte ich aber auch nicht schwarz malen. Ganz unbekannt sind uns diese 

Dinge nicht, denn im Bereich der Werke ist die Doppik längst eingeführt. Wir wollen seitens 

des Gemeinde- und Städtebundes diese Veränderung konstruktiv begleiten, weil man eine 

dem Einzelnen vielleicht unliebsame Veränderung - die jedoch bundesweit eingeführt wird - 

nur auf diese Art und Weise auch positiv bewältigen kann. Sie wird mit Sicherheit in der Frage 

der Finanzausstattung eine Transparenz nach sich ziehen, die der eine oder andere sich gar 
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nicht wünscht. Nämlich eine Gesamtbilanz. Das wird Auswirkungen haben insbesondere des-

wegen, weil die ein oder andere Stadt ihren Haushalt nur noch auf die Teile reduziert hat, die 

kein Geld bringen und die ein oder andere Gesellschaft, die Geld bringt, ausgelagert hat. Das 

wird sich für die Zukunft so nicht mehr darstellen lassen. Deshalb glaube ich, dass die Umset-

zung auf die kaufmännische Buchführung für die Gemeinden, die wir vertreten, die 

2.000 Ortsgemeinden und die 163 Verbandgemeinden, eher so nachteilig nicht sein wird. Des-

halb bitte ich Sie alle: Sehen Sie das nicht als eine Abkehr von einem liebgewordenen Sys-

tem, sondern auch als eine Chance für die Zukunft. Wir werden versuchen, dies – soweit wir 

dies von unserer Seite aus können – für Sie alle mit zu unterstützen. 

Ich hoffe, dass das, was heute hier vorgetragen wurde, den ein oder anderen zu heftigen Dis-

kussionen veranlasst. Auch zu heftigen Diskussionen in die Politik hinein. Wenn wir mit der 

heutigen Veranstaltung eine solche Entscheidung mit angestoßen haben und dabei unsere 

kommunale Seite ordentlich vertreten haben, dann denke ich, hatte die Veranstaltung heute 

den Erfolg, den wir uns gewünscht haben. 

Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind und hoffe, wir konnten Ihnen in 

der Diskussion um die Verwaltungsreform und um andere Dinge ein klein wenig Anstoß geben 

für Ihre weitere Arbeit. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg.“ 

Ende der Mitgliederversammlung: 12.20 Uhr 

Mainz, den 08.11.2005 

 

 

 

 

 

( Heijo Höfer ) 
Vorsitzender 

( Winfried Manns ) 
Stv. Vorsitzender 

( Reimer Steenbock ) 
Verbandsdirektor 

 

 


	Niederschrift Mitgliederversammlung  des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz  am 07.11.2005 in Bingen
	1. – Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähigkeit,
	Bm und BmSt Heijo Höfer:

	2. – Grußworte
	a) Staatsminister Karl-Peter Bruch, Ministerium des Innern und für Sport:
	b) Friedel Grützmacher, MdL, Vizepräsidentin des Landetages Rheinland-Pfalz:
	c) Dr. Christoph Böhr, MdL, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion:
	d) Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied, DStGB:
	e) Birgit Collin-Langen, Oberbürgermeisterin Bingen am Rhein:

	3. – Jahresrechnung 2004
	a) Prüfungsberichte
	b) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführung

	4. – Verfahrensordnung Wahlen; Fortschreibung
	5. – Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz: Aufbruch zu neuen Ufern oder „alter Wein in neuen Schläuchen?“
	Universitätsprofessor Dr. Johannes Dietlein, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf:

	6. – Aussprache
	7. – Schlusswort
	Bm/BmSt Winfried Manns, Konz:



